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Störwirkungen/Trennwirkungen von angrenzenden empfindlichen 
Lebensraumkomplexen (Feuchtbereiche, Gewässer) 
→ Inanspruchnahme Waldbereich entlang der L 194 

Zerstörung/Beeinträchtigung von Lebensstätten planungsrelevanter Arten 
→ betroffen: Springfrosch (Laichgewässer), Fledermäuse (Nahrungsraum), 
Mäusebussard, Kleinspecht, Waldlaubsänger, Eisvogel, Teichhuhn, Uferschwalbe 
(Schlafplatz) 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
Inanspruchnahme des kompletten NSG sowie zweier gesetzl. geschützter Biotope 
nach § 62 LG NRW, Betroffenheit von Lebensstätten planungsrelevanter Arten 
gegeben, vergleichsweise starke Barrierewirkung, hohe Waldinanspruchnahme 
(25 ha) 

Versiegelung/Überbauung von natürlichem Boden 
→ nicht betroffen 

Versiegelung /Überbauung von besonders schutzwürdigen natürlichen Böden 
→ nicht betroffen 

Versiegelung/Überbauung von Rekultivierungsböden mit besonderen 
Standorteigenschaften (Forsthausweiher, Tongraben, Stiefelweiher, Feuchtbereiche 
Ententeich 
→ Überbauung Feuchtbereiche Ententeich und Forsthausweiher 

Boden 

relative Bewertung „kritisch“ 
keine Zerstörung natürlicher Böden, in relativ hohem Maß Inanspruchnahme von 
grundwasserbeeinflussten Rekultivierungsböden 

Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung von Oberflächengewässern 
→ Ententeich und Forsthausweiher 

Inanspruchnahme von empfindlichen grundwasserbeeinflussten Flächen 
→ Bereiche Ententeich und Forsthausweiher 

Wasser 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
in hohem Maße Inanspruchnahme von Gewässern und empfindlicher Flächen 
(Bereiche Forsthausweiher und Ententeich) 

Überbauung von Offenlandflächen mit Bedeutung für Kaltluftentstehung/-abfluss 
→ nicht betroffen 

Inanspruchnahme von Waldflächen mit Immissionsschutz bzw. 
Regulationsfunktion 
→ Beseitigung von 25 ha Waldflächen 

Klima/Luft 

relative Bewertung „kritisch“ 
keine klimatisch wirksamen Offenlandflächen betroffen, aber in relativ hohem 
Maße Inanspruchnahme von Wald mit Klimafunktionen 
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Bebauung landschaftlich empfindlicher Flächen (Ville-Osthang, höher gelegene 
Waldfläche entlang L 194) 
→ Bebauung der Flächen entlang L 194 

Inanspruchnahme von Flächen hoher Erlebniswirksamkeit (insbes. Waldflächen 
westl. L 194) 
→ ca. 15 ha Wald westlich der L 194 

Landschaft 

relative Bewertung „kritisch“ 
Konflikte mit Landschaftsbild durch Bebauung höher gelegener Flächen sowie 
Konflikte durch Inanspruchnahme von erlebniswirksamen Waldflächen (in 
mittlerer Größenordnung, ca. 15 ha westlich L 194) 

Bebauung historisch bedeutsamer Sichtachsen in der Landschaft (Ville-Hang) 
→ nicht betroffen 

Beseitigung von erlebbaren Zeugnissen des historischen Bergbaus (Waldflächen 
westl. L 194) 
→ Inanspruchnahme von Rekultivierungswald und Rekultivierungsgewässern 
(Forsthausweiher, Ententeich) 

Kultur- 
und 
Sachgüter 

relative Bewertung „kritisch“ 
keine Bebauung des Ville-Osthangs, Inanspruchnahme von rekultivierten 
Waldflächen und zweier Rekultivierungsgewässer 
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WESTALTERNATIVE B 

Flächengröße: 29,9 ha 
Flächennutzung: 28 ha Wald, ca. 2 ha sonstige (i.W. Gewässer) 
Restriktionen: GSN im LEP NRW, Walddarstellung LEP NRW, teilweise festgesetztes NSG (ca. 3 ha), 
Biotop nach § 62 LG NRW (Forsthausweiher, ca. 2 ha) 
 

 
 

Schutzgut Erhebliche Umweltauswirkung 
→ wesentliche Betroffenheit 

Lärm-/Schadstoffbelastung in angrenzenden Wohnbereichen 
→ insbesondere die Wohnplätze im westlichen Teil von Badorf betroffen, Werte der 
Freizeitlärmrichtlinie voraussichtlich einzuhalten 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Flächenverlust 
→ starker Konflikt durch Inanspruchnahme von 26 ha des regional bedeutsamen 
Erholungsgebiets westlich der L 194 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Störwirkungen (Lärm, visuelle 
Störungen), Trennungswirkungen 
→ insbesondere Inanspruchnahme der Flächen westl. der L 194 kritisch,  
Heranrücken an bedeutsame Erschließungswege, sehr weitreichende Beeinträchtigung 
in das Erholungsgebiet hinein 

Mensch 

relative Bewertung „kritisch“ 
relativ geringere Anzahl von Wohnplätzen betroffen durch Lärmproblematik als 
bei anderen Varianten (Ost- bzw. West-Ost-Varianten, West D), aber relativ 
starkes Heranrücken an westliche Teile Brühl-Badorfs, Grenzwerte der 
Freizeitlärmrichtlinie voraussichtlich einzuhalten, in relativ hohem Maße 
Beeinträchtigung des Erholungsgebietes westlich der L 194 durch Flächenverlust, 
Störung und Zerschneidung 

Inanspruchnahme gesetzlich geschützter Biotope 
→ Forsthausweiher (2 ha), Feuchtwälder Stiefelweiher (0,2 ha) 

Tiere und 
Pflanzen, 
biologische 
Vielfalt Inanspruchnahme von festgesetzten Naturschutzgebieten 

→ NSG Ententeich teilweise, ca. 3 ha  
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Störwirkungen/Trennwirkungen von angrenzenden empfindlichen 
Lebensraumkomplexen (Feuchtbereiche, Gewässer) 
→ lang gestreckte Barriere mit starken Zerschneidungseffekten, auch für verbleibendes 
NSG und Bereich Stiefelweiher 

Zerstörung/Beeinträchtigung von Lebensstätten planungsrelevanter Arten 
→ Springfrosch (pot. Landhabitat), Braunes Langohr (Quartier), Fledermäuse 
(Nahrungsraum), Mäusebussard, Sperber, Waldlaubsänger 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
Inanspruchnahme NSG-Teilfläche und gesetzlich geschütztes Biotop, 
Betroffenheit von Lebensstätten planungsrelevanter Arten gegeben, sehr starke 
Inanspruchnahme des unzerschnittenen Ville-Waldgebiets westlich der L 194, 
hohe Zerschneidungseffekte, auch für das verbleibende NSG, relativ hohe 
Waldinanspruchnahme (28 ha) 

Versiegelung/Überbauung von natürlichem Boden 
→ nicht betroffen 

Versiegelung /Überbauung von besonders schutzwürdigen natürlichen Böden 
→ nicht betroffen 

Versiegelung/Überbauung von Rekultivierungsböden mit besonderen 
Standorteigenschaften (Forsthausweiher, Tongraben, Stiefelweiher, Feuchtbereiche 
Ententeich 
→ Forsthausweiher, 2 ha, Randbereiche Stiefelweiher 

Boden 

relative Bewertung „kritisch“ 
keine Inanspruchnahme natürlicher Böden, Inanspruchnahme von 
grundwasserbeeinflussten Rekultivierungsböden 

Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung von Oberflächengewässern 
→ Inanspruchnahme Forsthausweiher, 2 ha 

Inanspruchnahme von empfindlichen grundwasserbeeinflussten Flächen 
→ Bereich Forsthausweiher, 2 ha, Randbereich Stiefelweiher 

Wasser 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
Inanspruchnahme von Gewässern und empfindlicher Bereiche 
(Forsthausweiher/Stiefelweiher) 

Überbauung von Offenlandflächen mit Bedeutung für Kaltluftentstehung/-abfluss 
→ nicht betroffen 

Inanspruchnahme von Waldflächen mit Immissionsschutz bzw. 
Regulationsfunktion 
→ Beseitigung von 28 ha Waldflächen 

Klima/Luft 

relative Bewertung „kritisch“ 
keine klimatisch wirksamen Offenlandflächen betroffen, aber in relativ hohem 
Maße Inanspruchnahme von Wald mit Klimafunktionen 
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Bebauung landschaftlich empfindlicher Flächen (Ville-Osthang, höher gelegene 
Waldfläche entlang L 194) 
→ Flächen entlang L 194 

Inanspruchnahme von Flächen hoher Erlebniswirksamkeit (insbes. Waldflächen 
westl. L 194) 
→ ca. 24 ha der westlich der L 194 gelegenen Waldflächen 

Landschaft 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
Konflikte mit Landschaftsbild durch Bebauung höher gelegener Flächen und 
durch Inanspruchnahme von erlebniswirksamer Waldflächen in hohem Maße 
(24 ha), weitreichender Eingriff in geschlossenes Waldgebiet 

Bebauung historisch bedeutsamer Sichtachsen in der Landschaft (Ville-Hang) 
→ nicht betroffen 

Beseitigung von erlebbaren Zeugnissen des historischen Bergbaus (Waldflächen 
westl. L 194) 
→ Inanspruchnahme Rekultivierungswald und Forsthausweiher 

Kultur- und 
Sachgüter 

relative Bewertung „kritisch“ 
keine Bebauung des Ville-Osthangs, starker Eingriff in rekultivierte Waldflächen 
und Rekultivierungsgewässer 
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WESTALTERNATIVE C 

Flächengröße: 28,7 ha 
Flächennutzung: ausschließlich Waldflächen 
Restriktionen: GSN im LEP NRW, Walddarstellung LEP NRW, teilweise festgesetztes NSG (ca. 4 ha) 
 

 
 
 
Schutzgut Erhebliche Umweltauswirkung 

→ Erläuterung Betroffenheit 

Lärm-/Schadstoffbelastung in angrenzenden Wohnbereichen 
→ insbesondere die Wohnplätze im westlichen Teil von Badorf betroffen, Werte der 
Freizeitlärmrichtlinie voraussichtlich einzuhalten 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Flächenverlust 
→ insbesondere ca. 25 ha des überörtlich bedeutsamen Erholungsgebiets westlich der 
L 194 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Störwirkungen (Lärm, visuelle 
Störungen), Trennungswirkungen 
→ insbesondere Inanspruchnahme der Flächen westl. der L 194 kritisch, Heranrücken an 
bedeutsame Erschließungswege, sehr weitreichende Beeinträchtigung in das 
Erholungsgebiet hinein 

Mensch 

relative Bewertung „kritisch“ 
relativ geringere Anzahl von Wohnplätzen betroffen durch Lärmproblematik als 
bei anderen Varianten (Ost- bzw. West-Ost-Varianten, West D), relativ starkes 
Heranrücken an westliche Teile Brühl-Badorfs, Grenzwerte der 
Freizeitlärmrichtlinie voraussichtlich einzuhalten, in sehr hohem Maße 
Beeinträchtigung des Erholungsgebietes westlich der L 194 durch Flächenverlust, 
Störungen und Zerschneidung 

Inanspruchnahme gesetzlich geschützter Biotope 
→ nicht betroffen 

Tiere und 
Pflanzen, 
biologische 
Vielfalt Inanspruchnahme von festgesetzten Naturschutzgebieten 

→ NSG Ententeich, teilweise, ca. 4 ha  
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Störwirkungen/Trennwirkungen von angrenzenden empfindlichen 
Lebensraumkomplexen (Feuchtbereiche, Gewässer) 
→ lang gestreckte Barriere entlang der L 194 und weit in den Ville-Seen-Bereich, 
Umbauung von § 62 Biotopen, starke Zerschneidungseffekte und Trennwirkungen, auch 
für verbleibendes NSG 

Zerstörung/Beeinträchtigung von Lebensstätten planungsrelevanter Arten 
→ Springfrosch (pot. Landhabitat), Braunes Langohr (2 Wochenstuben), sonstige 
Fledermäuse (Nahrungsraum), Mäusebussard, Kleinspecht, Waldlaubsänger, 
Mittelspecht, Waldkauz 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
Betroffenheit von Lebensstätten planungsrelevanter Arten gegeben, Schutzgebiete 
und gesetzlich geschützte Biotope nur indirekt betroffen, sehr starke 
Inanspruchnahme des unzerschnittenen Ville-Waldgebiets westlich der L 194, sehr 
starke Beeinträchtigung und sehr starke Zerschneidungseffekte für Ville-
Waldgebiet westlich L 194 und das verbleibende NSG, sehr hohe 
Waldinanspruchnahme (29 ha) 

Versiegelung/Überbauung von natürlichem Boden 
→ nicht betroffen 

Versiegelung /Überbauung von besonders schutzwürdigen natürlichen Böden 
→ nicht betroffen 

Versiegelung/Überbauung von Rekultivierungsböden mit besonderen 
Standorteigenschaften (Forsthausweiher, Tongraben, Stiefelweiher, Feuchtbereiche 
Ententeich 
→ grundwasserbeeinflusste Böden zwischen Stiefelweiher und Tongraben 

Boden 

relative Bewertung „kritisch“ 
keine Inanspruchnahme natürlicher Böden, Inanspruchnahme von 
grundwasserbeeinflussten Rekultivierungsböden 

Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung von Oberflächengewässern 
→ geringe Betroffenheit (Umfeld § 62er Biotope, Umfeld Tongraben) 

Inanspruchnahme von empfindlichen grundwasserbeeinflussten Flächen 
→ grundwasserbeeinflusster Bereich zwischen Tongraben und Stiefelweiher 

Wasser 

relative Bewertung „kritisch“ 
keine Inanspruchnahme von Gewässern, aber Überplanung sensibler 
grundwasserbeeinflusster Bereiche 

Überbauung von Offenlandflächen mit Bedeutung für Kaltluftentstehung/-abfluss 
→ nicht betroffen 

Klima/Luft 

Inanspruchnahme von Waldflächen mit Immissionsschutz bzw. 
Regulationsfunktion 
→ Beseitigung von ca. 29 ha Waldflächen 
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relative Bewertung „kritisch“ 
keine klimatisch wirksamen Offenlandflächen betroffen, aber in relativ hohem 
Maße Inanspruchnahme von Wald mit Klimafunktionen 

Bebauung landschaftlich empfindlicher Flächen (Ville-Osthang, höher gelegene 
Waldfläche entlang L 194) 
→ Bebauung höher gelegener Flächen entlang L 194 

Inanspruchnahme von Flächen hoher Erlebniswirksamkeit (insbes. Waldflächen 
westl. L 194) 
→ Inanspruchnahme von ca. 29 ha Waldflächen, davon ca. 25 ha des geschlossenen 
Waldbereichs westlich L 194 

Landschaft 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
starke Konflikte durch Bebauung höher gelegener Flächen entlang der L 194 und 
durch Inanspruchnahme von erlebniswirksamen Waldflächen in sehr hohem Maße 
(29 ha), weitreichender Eingriff in geschlossenes Waldgebiet 

Bebauung historisch bedeutsamer Sichtachsen in der Landschaft (Ville-Hang) 
→ nicht betroffen 

Beseitigung von erlebbaren Zeugnissen des historischen Bergbaus (Waldflächen 
westl. L 194) 
→ weit in das ehemalige Bergbaugebiet westlich der L 194 hineinreichende 
Inanspruchnahme von Rekultivierungswald, teilweise Umbauung von 
Rekultivierungsgewässern 

Kultur- und 
Sachgüter 

relative Bewertung „kritisch“ 
keine Bebauung des Ville-Osthangs, Inanspruchnahme von rekultivierten 
Waldflächen in hohem Maße, sehr starker und weitreichender Eingriff in das 
Braunkohlerekultivierungsgebiet 
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WESTALTERNATIVE D 

Flächengröße: 28,1 ha 
Flächennutzung: 20 ha Wald, 8 ha sonstige Nutzungen (u.a. Wasserflächen, Gartenland, Brache) 
Restriktionen: GSN im LEP NRW, Walddarstellung LEP NRW, festgesetztes NSG (ca. 14 ha), Biotope 
nach § 62 LG NRW (Ententeich, 4 ha) 
 

 
 
 
Schutzgut Erhebliche Umweltauswirkung 

→ Erläuterung Betroffenheit 

Lärm-/Schadstoffbelastung in angrenzenden Wohnbereichen 
→ insbesondere die Wohnplätze im westlichen Teil von Badorf betroffen, aber in 
geringerem Maße auch Wohnplätze in Brühl-Eckdorf, Werte  der Freizeitlärmrichtlinie 
voraussichtlich einzuhalten 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Flächenverlust 
→ insbesondere ca. 12 ha des regional bedeutsamen Erholungsgebiets westlich der 
L 194 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Störwirkungen (Lärm, visuelle 
Störungen), Trennungswirkungen 
→ insbesondere Inanspruchnahme der Flächen westl. der L 194 kritisch 

Mensch 

relative Bewertung „kritisch“ 
relativ geringere Anzahl von Wohnplätzen betroffen durch Lärmproblematik als 
bei anderen Varianten (West-Ost bzw. Ostvarianten), durch östliche Teilfläche 
auch Wohnplätze in Brühl-Eckdorf betroffen, aber geringeres Heranrücken an 
westliche Teile Brühl-Badorfs als bei übrigen Westalternativen, Grenzwerte der 
Freizeitlärmrichtlinie voraussichtlich einzuhalten, gegenüber den übrigen 
Westalternativen geringere Beeinträchtigung des Erholungsgebietes westlich der 
L 194 

Inanspruchnahme gesetzlich geschützter Biotope 
→ Ententeich, 4 ha 

Tiere und 
Pflanzen, 
biologische 
Vielfalt Inanspruchnahme von festgesetzten Naturschutzgebieten 

→NSG Ententeich (gänzlich, 14 ha) 
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Störwirkungen/Trennwirkungen von angrenzenden empfindlichen 
Lebensraumkomplexen (Feuchtbereiche, Gewässer) 
→ Barriere durch Bebauung NSG und Flächen entlang der L 194 

Zerstörung/Beeinträchtigung von Lebensstätten planungsrelevanter Arten 
→ Springfrosch (Laichgewässer), Fledermäuse (Nahrungsräume), Mäusebussard, 
Grünspecht, Kleinspecht, Waldlaubsänger, Eisvogel, Teichhuhn, Uferschwalbe 
(Schlafplatz) 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
Betroffenheit von Lebensstätten planungsrelevanter Arten gegeben, 
Inanspruchnahme des gesamten NSG Ententeich, Inanspruchnahme von Biotopen 
nach § 62 LG NRW, Waldinanspruchnahme geringer als bei übrigen West-
Varianten (ca. 20 ha) 

Versiegelung/Überbauung von natürlichem Boden 
→ ca. 4 ha 

Versiegelung /Überbauung von besonders schutzwürdigen natürlichen Böden 
→ nicht betroffen 

Versiegelung/Überbauung von Rekultivierungsböden mit besonderen 
Standorteigenschaften (Forsthausweiher, Tongraben, Stiefelweiher, Feuchtbereiche 
Ententeich) 
→ Feuchtbereiche Ententeich 

Boden 

relative Bewertung „kritisch“ 
geringe Inanspruchnahme natürlicher Böden, Inanspruchnahme von 
grundwasserbeeinflussten Rekultivierungsböden 

Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung von Oberflächengewässern 
→ Inanspruchnahme Ententeich 

Inanspruchnahme von empfindlichen grundwasserbeeinflussten Flächen 
→ Inanspruchnahme Ententeich 

Wasser 

relative Bewertung „kritisch“ 
Inanspruchnahme empfindlicher Grundwasser- und Gewässerbereiche 
(Ententeich), aber Schonung der Flächen des sensiblen Abflusssystems im Bereich 
Forsthausweiher-Stiefelweiher-Tongraben 

Überbauung von Offenlandflächen mit Bedeutung für Kaltluftentstehung/-abfluss 
→ geringe Betroffenheit (4 ha im Osten) 

Inanspruchnahme von Waldflächen mit Immissionsschutz bzw. 
Regulationsfunktion 
→ Beseitigung von 20 ha Waldflächen 

Klima/Luft 

relative Bewertung „kritisch“ 
keine klimatisch wirksamen Offenlandflächen betroffen, aber Inanspruchnahme 
von Wald mit Klimafunktionen (20 ha) 
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Bebauung landschaftlich empfindlicher Flächen (Ville-Osthang, höher gelegene 
Waldfläche entlang L 194) 
→ Bebauung höher gelegener Flächen entlang L 194 

Inanspruchnahme von Flächen hoher Erlebniswirksamkeit (insbes. Waldflächen 
westl. L 194) 
→ ca. 20 ha Waldflächen, davon ca. 10 ha des Waldbereichs westlich L 194 

Landschaft 

relative Bewertung „kritisch“ 
Konflikte mit Landschaftsbild durch Bebauung höher gelegener Flächen entlang 
der L 194 und in geringem Maße im Bereich Villehang, Inanspruchnahme von 
erlebniswirksamen Waldflächen (in geringerem Maße als bei übrigen West-
Alternativen) 

Bebauung historisch bedeutsamer Sichtachsen in der Landschaft (Ville-Hang) 
→ gering betroffen 

Beseitigung von erlebbaren Zeugnissen des historischen Bergbaus (Waldflächen 
westl. L 194) 
→ 10 ha Rekultivierungswald westlich der L 194, Rekultivierungsgewässer Ententeich 

Kultur- und 
Sachgüter 

relative Bewertung „weniger kritisch“ 
geringflächige Bebauung des Ville-Osthangs, Inanspruchnahme von rekultivierten 
Waldflächen und Rekultivierungsgewässern (in geringerem Maße als übrige West-
Alternativen) 

 



Bezirksregierung Köln  Juni 2011 
8. Regionalplanänderung –  Erweiterung des Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB) für 
zweckgebundene Nutzungen (Brühl/Phantasialand)  – 
 
 

Anlage 2  –  UMWELTBERICHT 
 

–  126  – 

 
West-Ostalternative A 

Flächengröße: 29,5 ha 
Flächennutzung: 16 ha Wald, 14 ha übrige Nutzungen (u.a. Wasserflächen, Acker, Gartenland, Brachen) 
Restriktionen: GSN im LEP NRW (teilweise), Walddarstellung LEP NRW (teilweise), festgesetztes NSG 
(ca. 4 ha) 
 

 
 
 
Schutzgut Erhebliche Umweltauswirkung 

-> Erläuterung Betroffenheit 

Lärm-/Schadstoffbelastung in angrenzenden Wohnbereichen 
→ Wohnplätze im westlichen und östlichen Teil von Badorf und in Brühl –Eckdorf 
betroffen, Werte der Freizeitlärmrichtlinie voraussichtlich nicht einzuhalten 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Flächenverlust 
→ ca. 12 ha des regional bedeutsamen Erholungsgebiets westlich der L 194, Flächen der 
wohnortnahen Erholung im Osten 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Störwirkungen (Lärm, visuelle 
Störungen), Trennungswirkungen 
→ insbesondere Inanspruchnahme der Flächen westl. der L 194 kritisch 

Mensch 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
relativ große Zahl von Wohnplätzen betroffen durch Lärmproblematik, 
Grenzwerte der Freizeitlärmrichtlinie voraussichtlich nicht einzuhalten 
(Umsetzungshindernis), gegenüber anderen Westalternativen (A, B und C) 
vergleichsweise geringere Beeinträchtigung des Erholungsgebietes westlich der 
L 194 

Inanspruchnahme gesetzlich geschützter Biotope 
→ nicht betroffen 

Tiere und 
Pflanzen, 
biologische 
Vielfalt Inanspruchnahme von festgesetzten Naturschutzgebieten 

→ NSG Ententeich (teilweise, 4 ha) 
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Störwirkungen/Trennwirkungen von angrenzenden empfindlichen 
Lebensraumkomplexen (Feuchtbereiche, Gewässer) 
→ Barriere durch Bebauung der Flächen entlang der L 194, Trennwirkung für 
verbleibendes  NSG 

Zerstörung/Beeinträchtigung von Lebensstätten planungsrelevanter Arten 
→ Springfrosch (pot. Landhabitat), Fledermäuse (Nahrungsraum), Mäusebussard, 
Grünspecht, Waldlaubsänger 

relative Bewertung „kritisch“ 
Betroffenheit von Lebensstätten planungsrelevanter Arten in geringerem Maße als 
bei anderen Varianten gegeben (keine nachgewiesenen Quartiere von 
Fledermäusen, kein Laichgewässer Springfrosch, keine Niststätten von Arten mit 
sehr spezifischen Ansprüchen), Inanspruchnahme NSG Ententeich (nur 
Teilfläche), keine Inanspruchnahme von Biotopen nach § 62 LG NRW, relativ 
geringere Waldinanspruchnahme 

Versiegelung/Überbauung von natürlichem Boden 
→ ca. 14 ha 

Versiegelung /Überbauung von besonders schutzwürdigen natürlichen Böden 
→ in geringen Anteilen 

Versiegelung/Überbauung von Rekultivierungsböden mit besonderen 
Standorteigenschaften (Forsthausweiher, Tongraben, Stiefelweiher, Feuchtbereiche 
Ententeich) 
→ nicht betroffen 

Boden 

relative Bewertung „kritisch“ 
Inanspruchnahme natürlicher Böden, keine Inanspruchnahme von 
grundwasserbeeinflussten Rekultivierungsböden 

Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung von Oberflächengewässern 
→ geringe Betroffenheit, Beeinträchtigung Lenterbach 

Inanspruchnahme von empfindlichen grundwasserbeeinflussten Flächen 
→ nicht betroffen 

Wasser 

relative Bewertung „weniger kritisch“ 
keine Inanspruchnahme besonders empfindlicher Bereiche 
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Überbauung von Offenlandflächen mit Bedeutung für Kaltluftentstehung/-abfluss 
→ östliche Flächen, ca. 14 ha 

Inanspruchnahme von Waldflächen mit Immissionsschutz bzw. 
Regulationsfunktion 
→ Beseitigung von ca. 16 ha Waldflächen 

Klima/Luft 

relative Bewertung „kritisch“ 
klimatisch wirksame Offenlandflächen betroffen, aber in relativ geringerem Maße 
(16 ha) als bei reinen Ostvarianten, Inanspruchnahme von Wald mit 
Klimafunktionen, aber in geringerem Maße als bei West-Varianten 

Bebauung landschaftlich empfindlicher Flächen (Ville-Osthang, höher gelegene 
Waldfläche entlang L 194) 
→ Bebauung Ville-Osthang teilweise (14 ha), Bebauung höher gelegener Flächen 
entlang L 194 
→ Inanspruchnahme von Flächen hoher Erlebniswirksamkeit (insbes. Waldflächen 
westl. L 194) 
→ ca. 16 ha Waldflächen, davon ca. 12 ha des geschlossenen Waldbereichs westlich 
L 194 

Landschaft 

relative Bewertung „kritisch“ 
Konflikte mit dem Landschaftsbild durch Bebauung höhergelegener Flächen 
entlang der L 194 und durch Teilbebauung des empfindlichen Ville-Hangs, zudem 
Verlust erlebniswirksamer Waldbereiche 

Bebauung historisch bedeutsamer Sichtachsen in der Landschaft (Ville-Hang) 
→ Ville-Osthang teilweise betroffen 

Beseitigung von erlebbaren Zeugnissen des historischen Bergbaus (Waldflächen 
westl. L 194) 
→ ca. 12 ha Rekultivierungswald westlich der L 194 

Kultur- und 
Sachgüter 

relative Bewertung „weniger kritisch“ 
Teil-Bebauung der Freiflächen des Ville-Osthangs, Inanspruchnahme von 
rekultivierten Waldflächen 
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West-Ostalternative B 

Flächengröße: 29,7 ha 
Flächennutzung: 12 ha Wald, 18 ha übrige Nutzungen (u.a. Wasserflächen, Acker, Gartenland, Brachen) 
Restriktionen: GSN im LEP NRW (teilweise), Walddarstellung LEP NRW (teilweise), festgesetztes NSG 
(ca. 14 ha) 
 

 
 
 
Schutzgut Erhebliche Umweltauswirkung 

→ Erläuterung Betroffenheit 

Lärm-/Schadstoffbelastung in angrenzenden Wohnbereichen 
→ vornehmlich Wohnplätze im westlichen Teil von Badorf und in Brühl -Eckdorf 
betroffen, Heranrücken der Freizeitparknutzung an bisher unbelastete Bereiche in Brühl-
Eckdorf, Werte der Freizeitlärmrichtlinie voraussichtlich einzuhalten 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Flächenverlust 
→ geringe Betroffenheit, Flächen der wohnortnahen Erholung im Osten, jedoch nur 
autobahnnahe Flächen südlich Lenterbach 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Störwirkungen (Lärm, visuelle 
Störungen), Trennungswirkungen 
→ geringe Betroffenheit 

Mensch 

relative Bewertung „kritisch“ 
stärkere Betroffenheit von Wohnplätzen durch Lärmproblematik als bei reinen 
Westalternativen durch Inanspruchnahme östlicher Teilfläche (Brühl-Eckdorf), 
aber geringeres Heranrücken an westliche Teile Brühl-Badorfs als bei West A, B 
und C, Grenzwerte der Freizeitlärmrichtlinie voraussichtlich einzuhalten, 
Beeinträchtigung des überörtlich bedeutsamen Erholungsgebietes westlich der 
L 194 wird vollständig vermieden 

Inanspruchnahme gesetzlich geschützter Biotope 
→ Ententeich, 4 ha 

Tiere und 
Pflanzen, 
biologische 
Vielfalt Inanspruchnahme von festgesetzten Naturschutzgebieten 

→ NSG Ententeich (gänzlich, 14 ha) 
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Störwirkungen/Trennwirkungen von angrenzenden empfindlichen 
Lebensraumkomplexen (Feuchtbereiche, Gewässer) 
→ geringe Betroffenheit 

Zerstörung/Beeinträchtigung von Lebensstätten planungsrelevanter Arten 
→ Springfrosch (Laichgewässer), Fledermäuse (Nahrungsraum), Mäusebussard, 
Grünspecht, Kleinspecht, Waldlaubsänger, Eisvogel, Teichhuhn, Uferschwalbe (1 
Schlafplatz) 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
Betroffenheit von Lebensstätten planungsrelevanter Arten, vollkommene 
Inanspruchnahme NSG Ententeich und von Biotopen nach § 62 LG NRW, aber 
geringere Waldinanspruchnahme als bei übrigen Alternativen (12 ha), Schonung 
der westlich der L 194 gelegenen Kernflächen des Biotopverbunds 

Versiegelung/Überbauung von natürlichem Boden 
→ ca. 18 ha 

Versiegelung /Überbauung von besonders schutzwürdigen natürlichen Böden 
→ in geringen Anteilen 

Versiegelung/Überbauung von Rekultivierungsböden mit besonderen 
Standorteigenschaften (Forsthausweiher, Tongraben, Stiefelweiher, Feuchtbereiche 
Ententeich) 
→ Bereich Ententeich 

Boden 

relative Bewertung „kritisch“ 
Inanspruchnahme natürlicher, teils schutzwürdiger Böden (aber in geringerem 
Maße als bei Ost A und Ost B), Inanspruchnahme von grundwasserbeeinflussten 
Rekultivierungsböden im NSG Ententeich 

Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung von Oberflächengewässern 
→ geringe Betroffenheit, Beeinträchtigung Lenterbach 

Inanspruchnahme von empfindlichen grundwasserbeeinflussten Flächen 
→ Bereich Ententeich 

Wasser 

relative Bewertung „kritisch“ 
Inanspruchnahme empfindlicher Grundwasser- und Gewässerbereiche 
(Ententeich), aber Schonung der Flächen des sensiblen Abflusssystems im Bereich 
Forsthausweiher-Stiefelweiher-Tongraben 
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Überbauung von Offenlandflächen mit Bedeutung für Kaltluftentstehung/-abfluss 
→ östliche Flächen, ca. 18 ha 

Inanspruchnahme von Waldflächen mit Immissionsschutz bzw. 
Regulationsfunktion 
→ Beseitigung von ca. 12 ha Waldflächen 

Klima/Luft 

relative Bewertung „weniger kritisch“ 
Teile der klimatisch wirksamen Offenlandflächen im Osten betroffen, aber in 
deutlich geringerem Maße (12 ha) Inanspruchnahme von Wald mit 
Klimafunktionen als bei übrigen Alternativen, Schonung der Waldflächen entlang 
L 194 (Immissionsschutzfunktion) 

Bebauung landschaftlich empfindlicher Flächen (Ville-Osthang, höher gelegene 
Waldfläche entlang L194) 
→ Bebauung Ville-Osthang teilweise (18 ha, vorbelastete autobahnnahe Bereiche) 

Inanspruchnahme von Flächen hoher Erlebniswirksamkeit (insbes. Waldflächen 
westl. L 194) 
→ geringe Betroffenheit 

Landschaft 

relative Bewertung „weniger kritisch“ 
Konflikt mit Landschaftsbild durch Teilbebauung des empfindlichen Ville-Hangs, 
aber keine Bebauung höher gelegener Flächen entlang der L 194, keine 
Inanspruchnahme erlebniswirksamer Waldflächen westlich der L 194 

Bebauung historisch bedeutsamer Sichtachsen in der Landschaft (Ville-Hang) 
→ Ville-Osthang teilweise betroffen 

Beseitigung von erlebbaren Zeugnissen des historischen Bergbaus (Waldflächen 
westl. L 194) 
→ geringe Betroffenheit 

Kultur- und 
Sachgüter 

relative Bewertung „ weniger kritisch“ 
Teil-Bebauung der Flächen des Ville-Osthangs, Inanspruchnahme von 
Rekultivierungsgewässern, keine Inanspruchnahme von rekultivierten 
Waldflächen im zusammenhängenden Rekultivierungsbereich westlich L 194, 
wesentlich geringere Inanspruchnahme rekultivierter Waldflächen als bei 
Westvarianten 
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Ostalternative A 

Flächengröße: 30,7 ha 
Flächennutzung: gemischte Nutzung, überwiegend Acker, Gärten und Brachen, kein Wald 
Restriktionen: keine besonderen Restriktionen 
 

 
 
 
Schutzgut Erhebliche Umweltauswirkung 

→ Erläuterung Betroffenheit 

Lärm-/Schadstoffbelastung in angrenzenden Wohnbereichen 
→ starke Betroffenheit der Wohnplätze von Brühl-Badorf (östlicher Teil) und Brühl-
Eckdorf, Werte der Freizeitlärmrichtlinie voraussichtlich nicht einzuhalten 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Flächenverlust 
→ Verlust der gesamten wohnortnahen lokal bedeutsamen Erholungsflächen zwischen 
den Siedlungsgebieten und dem Freizeitpark 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Störwirkungen (Lärm, visuelle 
Störungen), Trennungswirkungen 
→ Verlust der Freiraumverbindung zwischen den Ortsteilen Badorf und Eckdorf 

Mensch 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
relativ große Anzahl von Wohnplätzen betroffen durch Lärmproblematik, 
Grenzwerte der Freizeitlärmrichtlinie voraussichtlich nicht einzuhalten 
(Umsetzungshindernis), keine Beeinträchtigung des Erholungsgebietes westlich 
der L 194, großflächiger Flächenverlust wohnortnaher Erholungsflächen im Osten 

Inanspruchnahme gesetzlich geschützter Biotope 
→ sehr geringe Betroffenheit im Bereich Lenterbach 

Tiere und 
Pflanzen, 
biologische 
Vielfalt Inanspruchnahme von festgesetzten Naturschutzgebieten 

→ nicht betroffen 
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Störwirkungen/Trennwirkungen von angrenzenden empfindlichen 
Lebensraumkomplexen (Feuchtbereiche, Gewässer) 
→ nicht betroffen 

Zerstörung/Beeinträchtigung von Lebensstätten planungsrelevanter Arten 
→ betroffen: Fledermäuse (Nahrungsraum), Mäusebussard, Grünspecht 

relative Bewertung „weniger kritisch“ 
keine (bzw. nur sehr geringe) Inanspruchnahme von § 62er Biotopen oder 
Naturschutzgebietsflächen, relativ geringe Betroffenheit planungsrelevanter Arten, 
keine Inanspruchnahme von Waldflächen 

Versiegelung/Überbauung von natürlichem Boden 
→ besonders hohe Betroffenheit 30 ha 

Versiegelung /Überbauung von besonders schutzwürdigen natürlichen Böden 
→ teilweise, besonders schutzwürdige Böden nördlich Lenterbach 

Versiegelung/Überbauung von Rekultivierungsböden mit besonderen 
Standorteigenschaften (Forsthausweiher, Tongraben, Stiefelweiher, Feuchtbereiche 
Ententeich 
→ nicht betroffen 

Boden 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
in hohem Maß Inanspruchnahme natürlicher, teils schutzwürdiger Böden 

Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung von Oberflächengewässern 
→ geringe Betroffenheit, Beeinträchtigung Lenterbach 

Inanspruchnahme von empfindlichen grundwasserbeeinflussten Flächen 
→ nicht betroffen 

Wasser 

relative Bewertung „weniger kritisch“ 
keine Inanspruchnahme besonders empfindlicher Bereiche 

Überbauung von Offenlandflächen mit Bedeutung für Kaltluftentstehung/-abfluss 
→ relativ stark betroffen, Bebauung 30ha siedlungsnahe Offenlandfläche 

Inanspruchnahme von Waldflächen mit Immissionsschutz bzw. 
Regulationsfunktion 
→ nicht betroffen 

Klima/Luft 

relative Bewertung „kritisch“ 
klimatisch wirksame Offenlandflächen im Osten stark betroffen, Inanspruchnahme 
von Waldflächen wird vermieden 

Landschaft Bebauung landschaftlich empfindlicher Flächen (Ville-Osthang, höher gelegene 
Waldfläche entlang L 194) 
→ Bebauung gesamter Offenlandbereich Ville-Osthang 
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Inanspruchnahme von Flächen hoher Erlebniswirksamkeit (insbes. Waldflächen 
westl. L 194) 
→ Bebauung wohnortnaher Freiflächen 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
starker Konflikt mit Landschaftsbild aufgrund Bebauung nahezu der gesamten 
Freiflächen am Ville-Osthang 

Bebauung historisch bedeutsamer Sichtachsen in der Landschaft (Ville-Hang) 
→ starke Beeinträchtigung der Sichtachse durch Bebauung der gesamten Freiflächen 

Beseitigung von erlebbaren Zeugnissen des historischen Bergbaus (Waldflächen 
westl. L 194) 
→ nicht betroffen 

Kultur- und 
Sachgüter 

relative Bewertung „kritisch“ 
Bebauung der gesamten Freiflächen des Ville-Osthangs, Zerstörung der 
Sichtachse, aber Schonung des rekultivierten Braunkohlegebiets 
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Ostalternative B 

Flächengröße: 29,7 ha 
Flächennutzung: gemischte Nutzung, überwiegend Acker, Gärten und Brachen, Wald (ca. 9-10 ha, südlich 
A 553) 
Restriktionen: Walddarstellung im LEP NRW (teilweise, südlich A 553) 
 

 
 
 
Schutzgut Erhebliche Umweltauswirkung 

→ Erläuterung Betroffenheit 
Lärm-/Schadstoffbelastung in angrenzenden Wohnbereichen 
→ starke Betroffenheit der Wohnplätze von Brühl-Badorf (östlicher Teil) und Brühl-  
Eckdorf, darüber hinaus Beeinträchtigung Wohnplätze in Bornheim (Colonia Siedlung),  
Werte der Freizeitlärmrichtlinie voraussichtlich nicht einzuhalten 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Flächenverlust 
→ großflächiger Verlust wohnortnaher lokal bedeutsamer Erholungsflächen zwischen 
den Siedlungsgebieten und dem Freizeitpark 

Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Störwirkungen (Lärm, visuelle 
Störungen), Trennungswirkungen 
→ Verlust der Freiraumverbindung zwischen den Ortsteilen Badorf und Eckdorf 

Mensch 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
relativ große Anzahl von Wohnplätzen in Brühl-Badorf, Brühl-Eckdorf und 
Bornheim (Colonia-Siedlung) betroffen durch Lärmproblematik, Grenzwerte der 
Freizeitlärmrichtlinie voraussichtlich nicht einzuhalten (Umsetzungshindernis), 
keine Beeinträchtigung des Erholungsgebietes westlich der L 194, großflächiger 
Verlust wohnortnaher Erholungsflächen im Osten 

Tiere und 
Pflanzen, 
biologische 

Inanspruchnahme gesetzlich geschützter Biotope 
→ sehr geringe Betroffenheit im Bereich Lenterbach 
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Inanspruchnahme von festgesetzten Naturschutzgebieten 
→ nicht betroffen 

Störwirkungen/Trennwirkungen von angrenzenden empfindlichen 
Lebensraumkomplexen (Feuchtbereiche, Gewässer) 
→ relativ geringe Betroffenheit, Inanspruchnahme Waldbereiche südlich A 553 

Zerstörung/Beeinträchtigung von Lebensstätten planungsrelevanter Arten 
→ betroffen: Fledermäuse (Nahrungsraum), Mäusebussard, Grünspecht 

relative Bewertung „kritisch“ 
Inanspruchnahme von Waldflächen südlich der Autobahn, Heranrücken an 
schutzwürdige Bereiche, aber keine (bzw. nur sehr geringe) Inanspruchnahme von 
§ 62er Biotopen oder Naturschutzgebietsflächen, relativ geringe Betroffenheit 
planungsrelevanter Arten 

Versiegelung/Überbauung von natürlichem Boden 
→ hohe Betroffenheit, >20 ha 

Versiegelung /Überbauung von besonders schutzwürdigen natürlichen Böden 
→ teilweise, besonders schutzwürdige Böden nördlich Lenterbach 

Versiegelung/Überbauung von Rekultivierungsböden mit besonderen 
Standorteigenschaften (Forsthausweiher, Tongraben, Stiefelweiher, Feuchtbereiche 
Ententeich 
→ nicht betroffen 

Boden 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
in hohem Maße Inanspruchnahme natürlicher, teils schutzwürdiger Böden  

Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung von Oberflächengewässern 
→ geringe Betroffenheit, Beeinträchtigung Lenterbach 

Inanspruchnahme von empfindlichen grundwasserbeeinflussten Flächen 
→ nicht betroffen 

Wasser 

relative Bewertung „weniger kritisch“ 
keine Inanspruchnahme besonders empfindlicher Bereiche  

Überbauung von Offenlandflächen mit Bedeutung für Kaltluftentstehung/-abfluss 
→ relativ stark betroffen, Bebauung >20 ha siedlungsnaher Offenlandflächen 

Inanspruchnahme von Waldflächen mit Immissionsschutz bzw. 
Regulationsfunktion 
→ ca. 9-10 ha Immissionsschutzwald entlang A 553 

Klima/Luft 

relative Bewertung „kritisch“ 
klimatisch wirksame Offenlandflächen im Osten stark betroffen, Inanspruchnahme 
von Waldflächen wird fast vollständig vermieden 
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Bebauung landschaftlich empfindlicher Flächen (Ville-Osthang, höher gelegene 
Waldfläche entlang L 194) 
→ großflächige Bebauung Ville-Osthang 

Inanspruchnahme von Flächen hoher Erlebniswirksamkeit (insbes. Waldflächen 
westl. L 194) 
→ Bebauung wohnortnaher Freiflächen 

Landschaft 

relative Bewertung „sehr kritisch“ 
starker Konflikt mit Landschaftsbild aufgrund großflächiger Bebauung der Ville-
Osthangflächen 

Bebauung historisch bedeutsamer Sichtachsen in der Landschaft (Ville-Hang) 
→ starke Beeinträchtigung der Sichtachse durch Bebauung der  Freiflächen des Ville-
Hangs 

Beseitigung von erlebbaren Zeugnissen des historischen Bergbaus (Waldflächen 
westl. L 194) 
→ geringe Betroffenheit südlich A 553 

Kultur- und 
Sachgüter 

relative Bewertung „kritisch“ 
Bebauung der gesamten Freiflächen des Ville-Osthangs, Zerstörung der 
Sichtachse, aber Schonung des rekultivierten Braunkohlegebiets 
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Tab. 13: Relative Bewertung der Betroffenheit von Schutzgütern in den 8 Alternativen 
 
Schutzgüter West 

A 
West 
B 

West 
C 

West 
D 

West-
Ost A 

West-
Ost B 

Ost A Ost B 

Inanspruchnahme von 
Waldbereichen u. GSN) 

        

Mensch 
 

    XXX  XXX XXX 

Tiere/Pflanzen, biologische 
Vielfalt 

        

Boden 
 

        

Wasser 
 

        

Klima/Luft 
 

        

Landschaft 
 

        

Kultur- und Sachgüter 
 

        

 
sehr kritisch 
kritisch 
weniger kritisch 
XXX Umsetzung aus rechtlichen Gründen nicht möglich 
 
 
 Ergebnis des Alternativenvergleichs 

Die Prognose der Auswirkungen der Planung zeigt zunächst, dass alle 
Erweiterungsalternativen mit erheblichen Umweltauswirkungen verbunden sind. Die 
größten Konflikte der Planung bestehen mit den Belangen des Immissionsschutzes und 
den Belangen des Natur- und Artenschutzes. 

 
Unterschiede in der Betroffenheit der Schutzgüter ergeben sich im Standortvergleich 
(vgl. Tab. 13) neben dem `Schutzgut Mensch´ und dem `Schutzgut Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt´ auch bei den `Schutzgütern Wasser und Landschaft´. 

 
Aus immissionsschutzrechtlichen Gründen verbleiben nur fünf der acht Alternativen 
als realisierbar. Unter diesen fünf Alternativen finden sich vier Westalternativen und 
eine West-Ostalternative. Bei allen diesen Alternativen ist das 
Immissionsschutzproblem voraussichtlich lösbar und erhebliche Belästigungen können 
durch Einhaltung der Grenzwerte der Freizeitlärmrichtlinie vermieden werden. Auf der 
anderen Seite gibt es jedoch keine Alternative, bei der keine Betroffenheiten durch 
Immissionsbelastungen entstehen, sodass die allgemeinen Ziele des LEPro (vgl. § 35), 
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wonach raumbedeutsame Maßnahmen so zu planen sind, dass sie möglichst keine 
Erhöhung der Immissionsbelastung zur Folge haben, hier nicht gänzlich zu erfüllen 
sind. Aufgrund der unterschiedlich starken Betroffenheit des überörtlich bedeutsamen 
Erholungsbereichs westlich der L 194 ergibt sich im Standortvergleich bezogen auf das 
`Schutzgut Mensch´, vom Ausschluss dreier Alternativen abgesehen, kein eindeutiges 
Ranking zwischen den verbleibenden Alternativen. 

 
Unter dem Aspekt `Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt´ werden alle vier 
Westalternativen (A, B, C und D) sowie die West-Ostalternative B als besonders 
kritisch bewertet Die Ostalternative A ist hier die relativ verträglichste. 

 
In Bezug auf das `Schutzgut Boden´ sind die beiden Ostvarianten besonders 
konfliktträchtig. 

 
In Bezug auf das `Schutzgut Wasser´ entstehen bei den Westalternativen A und B die 
größten Konflikte. 

 
Das `Schutzgut Landschaft´ ist vor allem bei den Westalternativen B und C sowie den 
Ostalternativen A und B besonders stark betroffen. 

 
Neben der Bewertung in Bezug auf die Schutzgüter gibt es zwischen den Alternativen 
relativ große Unterschiede in Bezug auf den Umfang der Waldinanspruchnahme und 
der Inanspruchnahme von Teilen des im LEP NRW dargestellten GSN. Vor dem 
Hintergrund der Ziele des LEP NRW, die bei notwendiger Inanspruchnahme von 
Wald, die Beschränkung auf das unbedingt erforderliche Maß vorgeben (vgl. 
Kap. B III.3.2, Ziel 3.21, LEP NRW) ist diesem Aspekt bei der abschließenden 
vergleichenden Bewertung ein besonderer Stellenwert einzuräumen. Dabei ist auch zu 
berücksichtigen, dass der LEP NRW bei Waldinanspruchnahme gleichwertigen Ersatz 
fordert und somit bei einer höheren Waldinanspruchnahme erhöhte Flächenbedarfe für 
notwendige Ersatzaufforstungen im betroffenen Raum entstehen würden. Daraus 
resultiert insgesamt eine erhöhte Raumwirksamkeit der Planung. 

 
Weiterhin ist bei der regionalplanerischen Betrachtung die Betroffenheit des im 
LEP NRW dargestellten Gebiets für den Schutz der Natur (GSN) von besonderem 
Belang. Hier gilt analog zur Inanspruchnahme von Wald gemäß Kapitel B.III.2.2 Ziel 
2.22 LEP NRW, dass eine Inanspruchnahme grundsätzlich zu vermeiden ist und im 
Falle einer unabweisbaren Inanspruchnahme der Eingriff auf das unbedingt 
erforderliche Maß zu beschränken ist. Somit ist auch der Grad der Beeinträchtigung 
des GSN von besonderem Gewicht. In Tabelle 13 wurde daher neben den Schutzgütern 
auch dies in Form eines relativen Vergleichs eingearbeitet. 

 
Am ungünstigsten schneiden unter diesem Aspekt die Westalternativen A, B und C ab 
(Waldinanspruchnahme 25 bis 30 ha). Am günstigsten ist die Ostalternative A zu 
bewerten, die ohne Waldinanspruchnahme auskommt. 
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Die Auswertung der vorangegangenen schutzgutbezogenen Bewertung wird 
nachfolgend unter besonderer Berücksichtigung der genannten landesplanerischen 
Aspekte zu einer Gesamtbewertung zusammengeführt. Der vergleichenden Bewertung 
liegt ein fünfstufiges Ranking (0 bis IV) zugrunde, wobei, wie aus folgender 
Abbildung ersichtlich, die niedrigste Stufe (0) die unverträglichsten Lösungen und die 
höchste Stufe (IV) die verträglichste Alternative beinhaltet. 

 
 

Abb. 31: Konfliktstufen für die Gesamtbewertung 

   
 
 

Konfliktstufe 0 

Ostalternative A und B und West-Ostalternative A 
Für diese drei Alternativen besteht nach Bewertung des Immissionsgutachtens ein 
Umsetzungshindernis (vgl. Kap. II. 2.1). Daher sind diese Alternativen, auch wenn sie 
bei den übrigen Schutzgütern teilweise als relativ verträglich bewertet werden und 
keine bzw. in relativ geringem Umfang Wald- und GSN-Flächen in Anspruch nehmen, 
nicht als vernünftige Alternativen weiter zu verfolgen. 

 
Konflikt Stufe I 

Westalternative A und B 
Bei den unter Berücksichtigung der immissionsschutzrechtlichen Situation 
verbleibenden Varianten wird die Variante West A als die Variante mit dem höchsten 
Konfliktpotenzial bewertet. Sie ist vor allem in Bezug auf die `Schutzgüter Tiere und 
Pflanzen, biologische Vielfalt und Wasser´ als besonders kritisch einzustufen. Sehr 
große Konflikte mit dem Natur- und Artenschutz entstehen durch die Inanspruchnahme 
sowohl des gesamten NSG Ententeich als auch des gesetzlich geschützten Biotops 
Forsthausweiher sowie der damit verbundenen Betroffenheit geschützter 
planungsrelevanter Arten. In beiden naturschutzrechtlich geschützten Bereichen 
befinden sich zudem auch in Bezug auf die `Schutzgüter Wasser und Boden´ besonders 
empfindliche Bereiche. Die Inanspruchnahme des gesamten Bereichs Forsthausweiher 
bewirkt darüber hinaus auch ein besonders starkes Heranrücken an die vorhandenen 
Wohnplätze im westlichen Teil von Brühl-Badorf und damit potenziell größere 
Immissionskonflikte als beispielsweise bei den Westalternativen C und D. Als 
besonders kritisch fallen bei der Westalternative A auch die relativ hohe 
Waldinanspruchnahme (25 ha) und der starke Eingriff in das landesbedeutsame Gebiet 
für den Schutz der Natur ins Gewicht. 
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Ebenfalls als besonders konfliktträchtig wird die Westalternative B eingestuft. Sie 
nimmt Lebensstätten planungsrelevanter Arten in Anspruch und das gesetzlich 
geschützte Biotop Forsthausweiher. Damit verbunden ist die Beeinträchtigung 
sensibler Feucht- bzw. Oberflächengewässerbereiche (`Schutzgut Wasser´) und ein 
ebenfalls sehr starkes Heranrücken an die westlichen Teile von Brühl-Badorf 
(Immissionsschutz). Auch eine Beeinträchtigung des sensiblen Bereichs Stiefelweiher 
ist bei dieser Alternative gegeben. Kritisch ist bei der Westalternative B vor allem die 
relativ hohe Waldinanspruchnahme (28 ha) und der besonders weitreichende Eingriff 
in die im LEP NRW als „Gebiet für den Schutz der Natur“ dargestellten Waldgebiete 
westlich der L 194. Hieraus ergibt sich auch eine besonders negative Bewertung in 
Bezug auf das `Schutzgut Landschaft´. In der Gesamtbetrachtung wird die 
Westalternative B allerdings wegen der Schonung der überwiegenden Teile des NSG 
Ententeich und des dort befindlichen gesetzlich geschützten Biotops als etwas 
günstiger als die der gleichen Konfliktsstufe zugeordnete Westalternative A bewertet. 
Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass bei der mit hoher Trennwirkung verbundenen 
Westalternative B das verbleibende NSG zwar größtenteils geschont, jedoch stark 
isoliert würde. 

 
Sowohl die Westalternative A als auch die Westalternative B würden aufgrund der 
starken Waldinanspruchnahme und der hohen Eingriffsintensität einen entsprechend 
großen Bedarf an Kompensationsflächen nach sich ziehen. 

 
Konflikt Stufe II 

Westalternative C 
Die Westalternative C wird, da sie keine besonders geschützten Gebiete und keine 
gesetzlich geschützten Biotope in Anspruch nimmt, etwas günstiger bewertet, als die 
Westalternativen A und B. Die Westalternative C nimmt allerdings auch hydrologisch 
und aus Sicht des Bodenschutzes besonders sensible Bereiche in Anspruch und rückt in 
Teilen ähnlich nah an die westlichen Teile Brühl-Badorfs heran wie die 
Westalternativen A und B. Die Westalternative C stellt darüber hinaus von allen 
Alternativen den größten Eingriff in das überörtlich bedeutsame Erholungsgebiet der 
Ville-Wälder dar. Sie ist damit insgesamt bezogen auf das `Schutzgut Mensch´ nicht 
günstiger zu beurteilen, als die übrigen Westalternativen. Besonders starke Konflikte 
werden bei der Westalternative C in der sehr hohen Waldinanspruchnahme (29 ha), die 
sich zudem nahezu vollständig auf Flächen westlich der L 194 vollzieht, gesehen. 
Entsprechend wäre hier auch der Flächenbedarf für Ersatzaufforstungen gegenüber 
anderen Alternativen erhöht. Auch wären bei der Westalternative C besonders starke 
und weitreichende Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu befürchten. Die 
Westalternative C stellt darüber hinaus trotz der weitgehenden Schonung von 
Schutzgebieten und gesetzlichen Biotopen einen besonders starken und flächenmäßig 
weitreichenden Eingriff in das landesbedeutsame Gebiet für den Schutz der Natur dar. 
Hieraus ergeben sich neben der Betroffenheit geschützter planungsrelevanter Arten 
starke Beeinträchtigungen in Bezug auf die für dieses Gebiet landesplanerisch 
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angestrebte Biotopverbundfunktion. Hinzu kommt bei der Westalternative C auch die 
starke Isolation des verbleibenden NSG. 

 
Konflikt Stufe III 

Westalternative D 
Die Westalternative D wird insgesamt als die verträglichste unter den Westalternativen 
bewertet. 

 
Die Westalternative D ist zwar, ebenso wie die Westalternative A, mit der Zerstörung 
des gesamten NSG Ententeich verbunden und verursacht mit der Inanspruchnahme 
eines kleinteiligen Bereichs östlich des Freizeitparks etwas größere 
immissionsschutzrechtliche Betroffenheiten (Ortslage Brühl-Eckdorf) als die übrigen 
West-Varianten. Sie rückt aber andererseits weniger stark an die westlichen Teile von 
Brühl-Badorf heran als die Westalternativen A, B und C. 
Mit der Westalternative D können gemäß Immissionsgutachten, ebenso wie bei den 
übrigen West-Varianten, erhebliche Belästigungen der Wohnbevölkerung 
voraussichtlich vermieden werden. Die verträglichere Beurteilung der Westalternative 
D fußt zu großen Teilen auch auf der gegenüber den übrigen Westalternativen 
(insbesondere B und C) deutlich geringeren Waldinanspruchnahme (20 ha) und auf 
dem gegenüber den Westalternativen B und C deutlich geringeren Eingriff in die 
Kernbereiche der westlich der L 194 gelegenen landesweit bedeutsamen 
Biotopflächen. Hier spielt auch eine Rolle, dass die westlich der L 194 in Anspruch 
genommene Waldfläche auf einem gegenüber den übrigen Waldflächen etwas 
abgesetzten erhöhten Plateau liegt. Die Bereiche Forsthausweiher und Stiefelweiher 
werden durch die Westalternative D nicht beansprucht. Dementsprechend wäre auch 
die benötigte Fläche zur Eingriffskompensation voraussichtlich kleiner als bei den 
übrigen Westalternativen. Hinzu kommt, dass bei der Westalternative D in Relation zu 
den übrigen Westvarianten eine wesentlich geringere Beeinträchtigung des überörtlich 
bedeutsamen Erholungsbereichs der Wald-Ville gegeben ist. 

 
Konflikt Stufe IV 

West-Ostalternative B 
Die West-Ostalternative B stellt in der Gesamtbetrachtung die verträglichste 
Alternative dar. 

 
Bei der West-Ostalternative B ist zwar durch die Inanspruchnahme einer östlichen 
Teilfläche die Betroffenheit weiterer Wohnplätze (Brühl-Eckdorf) gegeben, es ist aber 
nach den vorliegenden Immissionsgutachten trotz des relativ starken Heranrückens 
möglich, erhebliche Belästigungen der Anwohner durch Einhaltung der Grenzwerte der 
Freizeitlärmrichtlinie zu vermeiden. Weiterhin ist mit der West-Ostalternative B (wie 
bei den Westalternativen A und D) ein naturschutzrechtlicher Konflikt mit der 
Beanspruchung des gesamten NSG Ententeich incl. der dort vorhandenen Lebensräume 
planungsrelevanter Arten gegeben. Es fällt allerdings besonders ins Gewicht, dass über 
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diese Flächen hinaus keine Zerstörung von Waldbeständen erfolgt, sodass durch die 
Realisierung dieser Alternative insgesamt nur ca. 12 ha Wald und damit deutlich 
weniger als bei allen übrigen als realisierbar verbliebenen Alternativen zerstört 
würden. Weiterhin würde bei der West-Ostalternative B der großflächig 
zusammenhängende Waldbereich westlich der L 194 mit hoher Bedeutung für den 
Biotopverbund, mit überörtlicher Bedeutung für die Erholung und mit in Bezug auf das 
`Schutzgut Wasser´ besonders sensiblen Bereichen (Abflusssystem Forsthausweiher, 
Stiefelweiher, Tongraben) in Gänze erhalten bleiben. Die Auswirkungen auf die 
landesplanerisch angestrebte Biotopverbundfunktion werden somit – unter 
Berücksichtigung der bereits bestehenden Insellage des beanspruchten NSG – als 
insgesamt deutlich geringer bewertet als bei allen übrigen Alternativen. Die 
Inanspruchnahme der östlich gelegenen Teilfläche wird in Relation dazu weniger 
kritisch bewertet, da sie sich auf autobahnnahe, südlich des Lenterbachs gelegene, in 
Bezug auf den Immissionsschutz und das Landschaftsbild bereits relativ stark 
vorbelastete Flächen, beschränkt. 

 
 
 
4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 
 (vgl. Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 ROG Nr. 2c) 

 
Zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen sind verschiedene 
Maßnahmen geeignet. Auf regionalplanerischer Ebene bestehen die Möglichkeiten zur 
Vermeidung in erster Linie in den verschiedenen Alternativen zur Abgrenzung des 
Erweiterungsbereichs. Beispielsweise lässt sich bei bestimmten Alternativen eine 
Betroffenheit von Naturschutzgebietsflächen vermeiden, andere Alternativen 
vermeiden die Inanspruchnahme von Wald. In der Regel führen diese 
Vermeidungsmaßnahmen aber unter Berücksichtigung des notwendigen 
Erweiterungsflächenbedarfs von ca. 30 ha zur stärkeren Betroffenheit anderer 
Schutzgüter, z.B. führt die Vermeidung der Waldinanspruchnahme zur stärkeren 
Beeinträchtigung von für das Landschaftsbild sensiblen Bereichen im östlichen Teil. 
Es wird davon ausgegangen, dass diese Gesichtspunkte zur Vermeidung von 
Betroffenheiten grundsätzlich durch den Alternativenvergleich abgedeckt sind. 
Darüber hinaus ergeben sich weitere Möglichkeiten bei der detaillierten Abgrenzung 
der Erweiterungsfläche auf nachfolgender Planungsebene. 

 
Im Folgenden werden ergänzend zu der vorliegenden vergleichenden 
Standortbewertung verschiedene, primär auf die spätere Umsetzung der Planung 
bezogene Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minimierung nachteiliger 
Auswirkungen benannt. Im Hinblick auf das Ergebnis der Alternativenprüfung 
erscheint es sachgerecht, die Vorschläge zu Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
auf die fünf als realisierbar verbleibenden Alternativen zu beschränken. 
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`Schutzgut Mensch´ 
Als Vermeidungsmaßnahmen sind unter diesem Aspekt in erster Linie Maßnahmen des 
Immissionsschutzes zu nennen. Diese können jedoch erst bei der Umsetzung im 
Rahmen der Bauleitplanung konkretisiert werden. Grundsätzlich sollte die 
Freizeitparkerweiterung so konzipiert und gebaut werden, dass über die notwendige 
Einhaltung der Grenzwerte hinaus, Belästigungen der Wohnbevölkerung durch 
Immissionen (v.a. Lärmimmissionen) weitestgehend vermieden werden. Auch sollten 
Beeinträchtigungen der angrenzenden Erholungsgebiete verhindert werden. 
Möglichkeiten hierzu liegen beispielsweise in der konkreten Anordnung emittierender 
Nutzungen, in der Errichtung von abschirmenden Bauwerken oder in der detaillierten 
Planung der verkehrlichen Erschließung. Denkbare Maßnahmen können auch beim 
späteren Parkbetrieb in der Bestimmung der zeitlichen und räumlichen Nutzung von 
einzelnen Parkkomponenten liegen (z.B. Nutzungszeiten Open-Air Bühne). 

 
 

`Schutzgut Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt´ 

Vermeidung 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Betroffenheit von Flora und Fauna 
sind in Tabelle 11 genannt. Sie umfassen nach dem faunistischen Gutachten, die 
Durchführung der Baumaßnahmen außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit wildlebender 
Vogelarten, die Kontrolle von im Eingriffsbereich lokalisierten Höhlenbäumen auf 
Fledermausbesatz unmittelbar vor Rodung (ggf. Verzicht auf Fällung, Bergung oder 
Umsiedlung) und die Begrenzung des Baufeldes. Sofern Laichgewässer des 
Springfrosches betroffen sind (West A und D, Ost B), sollte vorab eine Umsiedlung in 
geeignete Ersatzhabitate erfolgen. Weiterhin sind als Vermeidungsmaßnahmen eine 
ökologische Begleitung der Baufeldvorbereitung in der Umgebung betroffener 
Gewässer, die Reduzierung von Störwirkungen auf benachbarte Bereiche, die 
Verhinderung des bau- wie betriebsbedingten Betretens der größtenteils ungestörten 
Gewässer im Gebiet sowie im Einzelfall in dem Erhalt einzelner älterer 
Bäume/Höhlenbäume (sofern möglich) zu nennen. 

 
 

Ausgleich/Ersatz 
Entsprechend den naturschutzrechtlichen Vorgaben zur Eingriffsregelung sind 
Verursacher von Eingriffen zu verpflichten, die unvermeidbaren und nicht weiter zu 
mindernden Eingriffe in Natur und Landschaft durch Maßnahmen der 
Landschaftspflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder auf sonstige 
Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Der Ausgleich ist erreicht, wenn keine 
erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen verbleiben und das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Daraus ergibt sich ein 
funktionaler Bezug zwischen dem Eingriff und den erforderlichen Maßnahmen. Neben 
dem Ziel, gleiche Funktionen mit gleichem Wert zu schaffen, besteht über das 
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Forstrecht im Rahmen der Umwandlungen nach § 39 LFoG die Notwendigkeit, bei 
Waldinanspruchnahme durch Ersatzaufforstungen einer Minderung des Waldes und 
seiner Funktionen entgegenzuwirken. Gestützt wird diese Anforderung durch das 
landesplanerische Ziel, bei Waldinanspruchnahme möglichst gleichwertigen Ausgleich 
und Ersatz vorzusehen (vgl. LEP NRW Kap. B.III. Ziel 3.22). 

 
Die Kompensationsverpflichtungen, die sich aus den zu erwartenden 
Umweltauswirkungen ergeben werden, sind aufgrund der zu erwartenden 
Größenordnung raumrelevant. Aufgabe der Regionalplanung ist es dabei nicht, den 
genauen Umfang der Kompensationsverpflichtung festzulegen bzw. exakt räumlich 
zuzuordnen. Grundsätzlich ist aber in Bezug auf die Umsetzbarkeit der Planung so weit 
wie möglich zu prüfen, ob ein Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe grundsätzlich 
realisierbar ist. 

 
Für den forstlichen Ausgleich wird bei den verschiedenen Alternativen von einem 
Ausgleich von mindestens 1:1 ausgegangen. Demnach wären minimal Flächen in 
folgender Größenordung aufzuforsten: 

 
West A  ca. 25 ha 
West B  ca. 28 ha 
West C  ca. 30 ha 
West D  ca. 20 ha 
West-Ost B ca. 12 ha 

 
Da sich durch die Neuaufforstungen nicht alle entstehenden Beeinträchtigungen des 
Naturhaushalts ausgleichen lassen und die Neuaufforstungen funktional nicht 
gleichwertig gegenüber den in Anspruch genommenen Waldbeständen sind, wird 
darüber hinaus ein funktionaler Ausgleich notwendig werden. Eine exakte Prognose, in 
welchem Maße zusätzliche Ausgleichsflächen benötigt werden, ist auf dieser 
Planungsebene allerdings nicht möglich. 

 
Bei den nicht als Wald genutzten potenziell betroffenen Flächen (Acker, halboffene 
Landschaft mit Hecken, Alleen, Einzelbäumen, Rekultivierungsgewässer), wird 
grundsätzlich von einer notwendigen Ausgleichsfläche nicht über dem Verhältnis 1:1 
(vgl. § 4a Abs. 3 LG NRW) ausgegangen. 

 
Die LWK NRW weist im Rahmen des Scopings auf die Möglichkeiten 
„flächenschonender Maßnahmen“ gemäß den Regelungen des LG NRW bzw. des 
BNatSchG hin. 

 
Über die angesprochenen flächengebundenen Kompensationsverpflichtungen 
(Ersatzaufforstungen und funktionaler Ausgleich) hinaus sind Einzelmaßnahmen zur 
Vermeidung artenschutzrechtlicher Betroffenheiten notwendig. Die seitens des 
faunistischen Gutachtens aufgeführten Maßnahmen beinhalten hier im Wesentlichen 



Bezirksregierung Köln  Juni 2011 
8. Regionalplanänderung –  Erweiterung des Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB) für 
zweckgebundene Nutzungen (Brühl/Phantasialand)  – 
 
 

Anlage 2  –  UMWELTBERICHT 
 

–  146  – 

Möglichkeiten zur Sicherung und Optimierung vorhandener Waldflächen in der 
unmittelbaren Umgebung des Eingriffs und führen somit nicht zu einer relevanten 
Erhöhung des Kompensationsflächenbedarfs im vorgenannten Sinne (vgl. Tab. 11). 

 
 

Kompensationskonzept 
Alle für die Realisierung in Frage kommenden Planvarianten stellen nach den 
Ergebnissen der vorangegangenen umweltbezogenen Bewertungen aufgrund der 
starken Konflikte einen hohen qualitativen wie quantitativen Anspruch an die 
durchzuführende Eingriffskompensation. 

 
Im Laufe des bisherigen Regionalplanverfahrens wurden bereits verschiedene 
Konzepte für den Ausgleich des Eingriffs diskutiert. Zur Kompensationsplanung haben 
einige Abstimmungsgespräche zwischen der Stadt Brühl bzw. dem Projektträger der 
Phantasialand GmbH und der unteren Landschaftsbehörde des Rhein-Erft-Kreises 
sowie der zuständigen Forstbehörde stattgefunden. Grundsätzlich einigten sich die 
Verhandlungspartner darauf, dass das Naturschutz-Projektgebiet „Erftaue“ im 
Kerngebiet der Grünvernetzungsprojekte der Regionale 2010 nahe Schloss Gymnich 
dazu geeignet ist, die naturschutzrechtlichen Kompensationsverpflichtungen aus einer 
eventuellen Freizeitparkerweiterung aufzunehmen. 

 
Bei dem Projekt „Gymnicher Mühle“ handelt es sich um eine Maßnahmenplanung des 
Rhein-Erft-Kreises und des Erftverbandes zur Renaturierung des Erfttales im Zuge des 
Erftauenprogramms. Das Konzept wird ergänzt durch bereits aus anderer Veranlassung 
geplanten Maßnahmen. In einer insgesamt über 70 ha großen Gebietskulisse sollen 
Auenwälder, Überschwemmungsräume und Gewässerlebensräume geschaffen und 
Uferzonen aufgewertet werden. Aufgrund der Lage und Größe sowie der Einbettung in 
das übergeordnete Vernetzungskonzept Erftaue, wird mit den Maßnahmen ein 
erheblicher Beitrag zur landesweiten Biotopvernetzung gewährleistet. Die Fläche 
schafft einen weiteren großen naturnahen Trittstein neben den NSG Parrig und 
Kerpener Bruch (FFH-Gebiete). Die verfügbare Flächenkulisse ermöglicht auch die 
Umlegung und/oder Renaturierung der Erft bzw. würde diese soweit sie vorauslaufend 
durch den Erftverband erfolgt, um weitere wichtige Flächen ergänzen. Das Konzept ist, 
insbesondere wegen der Vielfalt an Lebensräumen aus fachlicher Sicht geeignet, 
Kompensation und Ersatzaufforstung zu gewähren. Mit der Anlage von Wald, 
gewässerbegleitenden Biotopen und ggf. der Anlage von Kleingewässern ist ein 
funktionsbezogener Ausgleich, auch für die Eingriffe bei einer westlichen Erweiterung, 
grundsätzlich möglich. 

 
Das für die geplante Waldinanspruchnahme zuständige Forstamt Bonn wies im 
Rahmen vorangegangener Beteiligungsverfahren darauf hin, dass der forstrechtliche 
Ausgleich im Rahmen einer Umwandlungsgenehmigung nach § 39 LFoG 
ausschließlich auf Maßnahmen der Aufforstung beruhen sollte. Je nach Alternative und 
entsprechend notwendiger Größenordnung sei demnach nicht in jedem Fall gesichert, 
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dass die notwendigen Aufforstungen im Projekt Erftaue gewährleistet werden können. 
Nach Auffassung des zuständigen Forstamts muss die Stadt Brühl ggf. weitere 
potenzielle Aufforstungsflächen sichten. Dabei ist der räumlich funktionale 
Zusammenhang zu den beanspruchten Ville-Waldflächen zu berücksichtigen. Im 
Rahmen des Scopings wurden diese Aspekte durch die Stellungnahme des 
Landesbetriebs Wald und Holz NRW bekräftigt. Demnach solle im Rahmen des 
Regionalplanverfahrens geklärt werden, ob im Umfeld des Eingriffsortes oder aber 
alternativ in anderen Bereichen im Ballungsraum bzw. in der Ballungsrandzone, die 
Aufforstung größerer, zusammenhängender Flächen möglich ist. 

 
Seitens der Regionalplanungsbehörde bestehen, obgleich eine genaue Prognose zum 
Kompensationsbedarf noch nicht möglich ist, keine Anhaltspunkte dafür, die 
Realisierbarkeit des Ausgleichs im Rahmen des oben genannten Konzepts, evtl. 
ergänzt durch zusätzliche Bausteine, grundsätzlich in Zweifel zu ziehen. Im weiteren 
Verlauf des Regionalplanverfahrens und der hier zu führenden Diskussion über die 
regionalplanerische Abgrenzung der Freizeitparkerweiterung sollen die vorliegenden 
konzeptionellen Überlegungen zur Kompensation der zu erwartenden Eingriffe soweit 
möglich weiter konkretisiert werden. In diesen Prozess können auch die Anregungen 
und Bedenken der betroffenen öffentlichen Stellen einfließen. Im nachfolgenden 
Bauleitplanverfahren, sind schließlich – auf Basis des Konzepts – eine 
flächenbezogene Bilanzierung des notwendigen Ausgleichs und eine konkrete 
räumliche Zuordnung zu erarbeiten. Hierbei ist auch die Verfügbarkeit der Flächen in 
Betracht zu ziehen. 

 
Im Zuge der bauleitplanerischen Umsetzung sollte auch eine Überprüfung der 
bestehenden Festsetzungen des Landschaftsplans und ggf. eine kompensatorische 
Erweiterung von Schutzfestsetzungen erfolgen. Aus Sicht der 
Regionalplanungsbehörde bietet es sich an, sofern Naturschutzgebietsflächen in 
Anspruch genommen werden, zum Ausgleich innerhalb des verbleibenden BSN des 
Regionalplans zusätzliche Flächen als NSG zu sichern und – sofern notwendig – zu 
entwickeln. Nach den Ergebnissen der Umweltprüfung kommen hierfür – sofern nicht 
durch die Planung beansprucht – insbesondere die aus Natur- und Artenschutzsicht 
wertvollen Bereiche Stiefelweiher/Forsthausweiher/Tongraben in Frage. Hier werden 
aufgrund des räumlichen Bezugs zu den geplanten Eingriffen auch die besten 
Möglichkeiten gesehen, die zuvor beschriebenen artenschutzrechtlichen 
Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen und damit zu einer Entwicklung und 
Optimierung der Bereiche beizutragen. Dies würde letztlich zu einer Stärkung der 
Funktionen des verbleibenden BSN beitragen. 

 
 

`Schutzgut Boden´ 
Die Freizeitparkerweiterung wird zu einem hohen Anteil versiegelte Flächen 
aufweisen. Der Vorhabenträger strebt für die Erweiterung eine 80% ige 
Überbaubarkeit an. Möglichkeiten zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf den 
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Bodenschutz sind daher nur eingeschränkt vorhanden. Sie bestehen bei der Umsetzung 
in geringem Maße in der Vermeidung/Minimierung von Bodenveränderung und 
-versiegelung, z.B. im Bereich von Wegeflächen und Freiflächen. Potentielle 
Ausgleichsmaßnahmen könnten – sofern realisierbar – in der Entsiegelung von 
Bereichen liegen. Weiterhin können auch die Maßnahmen im Rahmen des oben 
beschriebenen Kompensationskonzepts positive Wirkungen auf das `Schutzgut Boden´ 
haben. 

 
 

`Schutzgut Wasser´ 
Unter dem Gesichtspunkt des Grundwasser- und Gewässerschutzes werden 
Möglichkeiten der Vermeidung nachteiliger Auswirkungen darin gesehen, die 
beschriebenen sensiblen Bereiche nach Möglichkeit nicht zu beeinträchtigen oder zu 
zerstören. Denkbar wären hier der Erhalt der Oberflächengewässer, z.B. durch 
Einbeziehung in das Planungskonzept oder die Schonung von Feucht- oder 
Gewässerrandbereichen bei der Detailabgrenzung der Erweiterungsfläche. Weitere 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen können in der Versickerung von 
anfallendem Niederschlagswasser liegen. In Bezug auf die Hochwassergefährdung am 
Lenterbach sollten ggf. auch Rückhaltungen in der Planung vorgesehen werden. 

 
Die Maßnahmen im Rahmen des Kompensationskonzepts werden in Teilen auch 
positive Wirkungen auf das `Schutzgut Wasser´ haben und dazu beitragen, die aus der 
Planung resultierenden Beeinträchtigungen zu kompensieren. Soweit Gewässer in 
Anspruch genommen werden, sind diese in gleicher Qualität bzw. Funktion zu 
ersetzen. Dies ergibt sich aber auch bereits aus den natur- und artenschutzrechtlichen 
Vorgaben. 

 
 

`Schutzgut Klima/Luft´ 

Bei der Umsetzung der Planung können Vermeidungmaßnahmen darin bestehen, die 
Flächenversiegelungen auf das Mindestmaß zu beschränken und bei der Planung der 
Gestaltung und Anordnung von Gebäudekomplexen lokalklimatische Aspekte zu 
berücksichtigen. 

 
Eine Minimierung der Emissionen aus dem zu- und abfahrenden Verkehr kann durch 
eine möglichst gute Anbindung des Freizeitparks an den ÖPNV und durch eine 
optimale Lenkung der Verkehrsströme erreicht werden. 

 
 

`Schutzgut Landschaft´ 
Zur Minimierung der Betroffenheit des Landschaftsbildes sind in der nachfolgenden 
Planung besondere Empfindlichkeiten zu berücksichtigen. Insbesondere bei der 
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Festsetzung der gemäß Vorhabenträger notwendigen Bereiche mit Bauhöhen von über 
60 m ist eine besondere Beachtung der Belange des Landschaftsschutzes angezeigt. 

 
In Teilbereichen können Eingrünungen dazu beitragen, die Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild zu verringern bzw. auszugleichen. 

 
 

`Schutzgut Kultur- und Sachgüter´ 
Unter dem Aspekt Kultur- und Sachgüter ist insbesondere der Ville-Hang als 
empfindlicher Bereich einzustufen. Sollte eine Bebauung von Teilbereichen nicht zu 
vermeiden sein, ist bei der Umsetzung bezüglich der Bauhöhen und der Gestaltung hier 
besondere Rücksichtnahme notwendig. Darüber hinaus sollten bei Inanspruchnahme 
von Bereichen der rekultivierten Braunkohleflächen, Zeugnisse des historischen 
Bergbaus, z.B. Rekultivierungsgewässer, nach Möglichkeit erhalten werden. 

 
 
 
III. Zusätzliche Angaben 

 (vgl. Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 ROG, Nr. 3) 

1. Vorgehensweise und Datengrundlage 
 (vgl. Anlage zu §9 Abs. 1 ROG, Nr. 3.a) 

Der vorliegende Umweltbericht wurde nach der Methode des Standortvergleichs 
entwickelt. Dabei wurden acht verschiedene Erweiterungsalternativen 
schutzgutbezogen miteinander verglichen. Als besonders wesentliche Konflikte 
wurden die Belange des Immissionsschutzes und die Belange des Natur- und 
Artenschutzes erkannt. 

 
Für die Beurteilung der umweltbezogenen Auswirkungen der Planung stehen, 
insbesondere zu den o.g. Konfliktfeldern, aus dem bisherigen Regionalplanverfahren 
und aus den Ergebnissen des Arbeitskreises Erweiterung Phantasialand 
vergleichsweise umfangreiche und detaillierte Informationen zur Verfügung. Diese 
sind in der dem Umweltbericht angefügten Literaturliste dokumentiert. 

 
 
2. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 

Umweltwirkungen der Regionalplanänderung 
 (vgl. Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 ROG Nr. 3b) 

Aus den Vorgaben des Raumordnungsgesetzes zu Inhalt und Gegenstand der 
Umweltprüfung erwächst die Verpflichtung, die erheblichen Auswirkungen der 
Durchführung von Regionalplänen auf die Umwelt zu überwachen. 

 
Die Überprüfung der tatsächlichen erheblichen Umweltauswirkungen infolge der 
Umsetzung der Regionalplanänderung kann nur auf der Ebene der nachgeordneten 
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Planungsstufen, in diesem Falle der Bauleitplanung, erfolgen, da diese erst bei der 
Umsetzung der Pläne in konkrete Maßnahmen auftreten und erhoben werden können. 

 
Die hier zu erarbeitenden ökologischen Untersuchungen sind die Grundlage für die 
möglicherweise erforderlichen Festsetzungen zur Überwachung der betroffenen Arten 
sowie für die Durchführung und Entwicklung der notwendigen Kompensations- 
maßnahmen. 

 
Die Weitergabe der daraus gewonnenen Erkenntnisse durch die Kommunen an die 
Regionalplanungsbehörde erfolgt im Verfahren zur Anpassung der Bauleitplanung an 
die Ziele der Raumordnung und Landesplanung nach § 34 LPlG NRW. Die Daten sind 
dahingehend zu überprüfen, ob sich nicht vorhergesehene Umweltauswirkungen bei 
der Umsetzung der Regionalplaninhalte ergeben, ggf. ist den Fehlentwicklungen 
gemeinsam mit den betroffenen Kommunen gegenzusteuern. 

 
Schwerpunkte bei der Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen der 
Planung werden folgende Bereiche sein: 

 
- Artenschutz (Überprüfung der Betroffenheit planungsrelevanter Arten und  ggf. 

Überwachung der Wirksamkeit der zu treffenden Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen, „Risikomanagement“) 

- Immissionsschutz (Überprüfung der immissionsschutzrechtlichen Beurteilung, 
insbesondere der Annahmen bzgl. der Einhaltung der Werte der 
Freizeitlärmrichtlinie) und 

- Kompensationskonzept (Überprüfung des Flächenbedarfs und der notwendigen 
Maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs) 

 
 
3. Zusammenfassung 

 (vgl. Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 ROG Nr. 3c) 

Die Stadt Brühl möchte dem im Stadtgebiet ansässigen Freizeitpark ermöglichen, sich 
in der Größenordnung von ca. 30 ha zu erweitern. Der Freizeitpark begründet seine 
Erweiterungsabsichten damit, dass er, um im Wettbewerb mit anderen Parks zu 
bestehen, darauf angewiesen ist, die Entwicklung zu einem Kurzurlaubsziel zu 
vollziehen. Durch diese Entwicklung sollen Angebote geschaffen werden, die es den 
Gästen ermöglichen, sich auch bei einem längeren Aufenthalt ein ausreichend 
attraktives und abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Die Besucherzahl 
soll mit der Erweiterung von ca. 2 Millionen Besuchern jährlich um 600.000 
Übernachtungsgäste gesteigert werden. Für die Erweiterungsplanung liegt ein 
Nutzungskonzept des Vorhabenträgers vor, das die Flächenanteile der benötigten 
Komponenten der Erweiterung beinhaltet. 

 
Der vorliegende Umweltbericht basiert auf der Methode des Standortvergleichs und 
stellt die auf die Umweltbelange bezogene Grundlage für die Abwägungsentscheidung 
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des Regionalrats dar. Der Umweltbericht bezieht in seiner vergleichenden 
Umweltbewertung alle vernünftigen Planungsalternativen ein. 
Die Standortverlagerung bzw. die Teilverlagerung zählen nicht zu diesen 
`vernünftigen´ Planungsalternativen, da sie aus wirtschaftlichen bzw. funktionalen 
Gründen als nicht zielführend bewertet wurden. 
Als Möglichkeit zur Erreichung des Planungsziels verbleibt die Erweiterung am 
vorhandenen Standort. Grundsätzlich stehen als potenzielle Erweiterungsräume 
Flächen westlich, östlich und südlich des bestehenden Freizeitparks zur Verfügung. Bei 
den westlichen Flächen handelt es sich nahezu ausschließlich um vorhandene 
Waldflächen der Braunkohlerekultivierung mit eingelagerten Rekultivierungsge- 
wässern und vernässten Bereichen. Die östlichen Flächen sind überwiegend waldfrei 
und verschiedenartig genutzt (Acker, Grünland, Obstgärten, Kleingärten, Brachen). 
Potenzielle ergänzende Erweiterungsflächen im Süden sind durch die Autobahn A 553 
vom bestehenden Freizeitpark getrennt und ebenso wie die westlichen Flächen 
überwiegend bewaldet. Als im Hinblick auf den Immissionsschutz besonders zu 
beachtende Siedlungsflächen sind nördlich des bestehenden Freizeitparks die 
Wohnlagen von Brühl-Badorf, östlich die Wohnlagen von Brühl-Eckdorf und südlich 
der Autobahn A 553 die Wohnlagen der Colonia-Siedlung (Stadt Bornheim) in den 
Blick zu nehmen. 

 
Auf der Grundlage des bisherigen Regionalplanverfahrens und der durch den 
Arbeitskreis Erweiterung Phantasialand zusammengestellten Grundlageninformationen 
wurden acht verschiedene Planalternativen zur Erweiterung des Freizeitparks am 
vorhandenen Standort in der vom Unternehmen benötigten Größenordnung entwickelt 
und in Bezug auf ihre Umweltauswirkungen vergleichend bewertet. Unter den acht 
Alternativen finden sich sowohl reine westliche Erweiterungsalternativen als auch 
reine östliche Erweiterungsalternativen. Zudem sind auch Kombinationen West-Ost 
bzw. Ost-Süd darunter. 

 
Der Umweltbericht kommt zunächst zu dem Ergebnis dass alle Alternativen aufgrund 
der großflächigen Inanspruchnahme von Freiraum und aufgrund zu erwartender 
Emissionen erhebliche Umweltauswirkungen verursachen. Als besondere 
Konfliktschwerpunkte kristallisierten sich aufgrund der bestehenden räumlichen 
Situation die Belange des Immissionsschutzes (`Schutzgut Mensch´) und die Belange 
des Natur- und Artenschutzes heraus. 

 
Die immissionsschutzrechtliche Betrachtung auf der Basis vorliegender Gutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass drei der acht Alternativen als nicht umsetzbar eingestuft 
werden. Ursache hierfür ist eine zu starke potenzielle Immissionsbelastung an östlich 
des bestehenden Freizeitparks gelegenen Immissionspunkten an vorhandenen 
Wohnbereichen. Die hier ermittelten potenziellen Immissionsbelastungen 
überschreiten in derart hohem Maße die zur Verfügung stehenden Kontingente, dass 
eine Einhaltung der Grenzwerte der Freizeitlärmrichtlinie – auch unter Einbeziehung 
von möglichen Lärmschutzmaßnahmen – als unrealistisch bewertet wird. 
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Die Untersuchungen zum Natur- und Artenschutz kommen zu dem Ergebnis, dass 
unter diesem Aspekt zwar keine Alternativen grundsätzlich ausscheiden, jedoch alle 
nach Westen orientierten Alternativen durch die Inanspruchnahme von dort 
vorhandenen Waldflächen, Schutzgebieten und Lebensräumen planungsrelevanter 
Arten zu hohen Raumnutzungskonflikten führen. In Teilen sind hier erhebliche 
Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen oder zur Vermeidung von 
artenschutzrechtlichen Betroffenheiten notwendig. Insbesondere gilt dies für die 
Alternativen, die die wertvollen Bereiche des NSG Ententeich, des Forsthausweihers 
und des Stiefelweihers in Anspruch nehmen oder beeinträchtigen. 

 
Besondere Empfindlichkeiten ergeben sich im westlichen Untersuchungsraum auch für 
den Teil westlich der L 194. Großflächige Inanspruchnahmen in diesem Teilbereich 
führen zu erheblichen Eingriffen in überörtlich bedeutsame Erholungsgebiete, in 
bislang unzerschnittene Waldbereiche mit dort vorhandenen Gewässern bzw. 
hydrologisch sensible Bereiche. Insbesondere die in starkem Maße in die Waldbereiche 
westlich der L 194 eingreifenden Alternativen (West A, B und C) werden vor diesem 
Hintergrund als besonders kritisch bewertet. 

 
Nach umweltbezogener Bewertung der nach immissionsschutzrechtlicher Bewertung 
verbliebenen fünf Planalternativen wurde das folgende Ranking entwickelt. Bei der 
schutzgutbezogenen Bewertung wurde besonders berücksichtigt, dass nach den 
Vorgaben des LEP NRW die (unabweisbare) Inanspruchnahme von Waldbereichen 
und Gebieten für den Schutz der Natur auf das unbedingt notwendige Maß zu 
beschränken ist. 

 
1. West-Ostalternative B (verträglichste Alternative) 

 
 

Die West-Ostalternative B wird als verträglichste Alternative bewertet. Sie nimmt zwar 
das westlich an den Freizeitpark angrenzende NSG Ententeich in Anspruch, führt aber 
insgesamt zu einer gegenüber den übrigen Alternativen deutlich geringeren 
Waldinanspruchnahme von nur ca. 12 ha. Die Alternative vermeidet ein Überschreiten 
der L 194 und somit einen Eingriff in die dort gelegenen überörtlich bedeutsamen 
Erholungswälder und unzerschnittenen Biotopverbundflächen. Der Eingriff in das 
landesplanerisch geschützte Gebiet für den Schutz der Natur wird hier ebenfalls 
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minimiert. Gleichwohl das Heranrücken an Siedlungsflächen im Osten 
immissionsschutzrechtlich grundsätzlich kritisch zu sehen ist, können nach den 
Immissionsgutachten schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne der 
Freizeitlärmrichtlinie voraussichtlich vermieden werden. Die östliche 
Erweiterungsfläche beschränkt sich zudem auf durch Immissionen vorbelastete 
autobahnnahe Flächen südlich des Lenterbachs. Nach den Ergebnissen des 
Umweltberichts stehen der Alternative weder natur- und artenschutzrechtliche noch 
immissionsschutzrechtliche Hindernisse entgegen. Die Inanspruchnahme des NSG 
bedingt bei dieser Alternative besonders hohe Ansprüche an die 
Eingriffskompensation. 

 
 

2. Westalternative D 

 
 

Die Westalternative D ist unter den Alternativen, die ihren räumlichen Schwerpunkt in 
einer westlichen Erweiterungsfläche haben, die verträglichste. Gegenüber den übrigen 
als realisierbar verbleibenden Westalternativen ist die Waldinanspruchnahme und die 
Inanspruchnahme von landesbedeutsamen Biotopverbundflächen hier deutlich 
geringer. Auch der Eingriff in den überörtlich bedeutsamen Erholungswald westlich 
der L 194 sowie die Zerschneidungs- und Störungseffekte für dieses Gebiet sind im 
Vergleich weniger gravierend. Hier spielt auch eine Rolle, dass die westlich der L 194 
in Anspruch genommene Waldfläche auf einem gegenüber den übrigen Waldflächen 
abgesetzten, erhöhten Plateau liegt. Ebenso wie bei der vorgenannten West-
Ostalternative B wird auch bei Westalternative D ein Teil der Erweiterungsfläche dem 
östlichen Teil zugeordnet. Auch hier ist das Heranrücken an Siedlungsbereiche zwar 
grundsätzlich kritisch zu sehen, jedoch können schädliche Umweltauswirkungen im 
Sinne der Freizeitlärmrichtlinie vermieden werden. 

 
Nach den Ergebnissen des Umweltberichts stehen der Alternative weder natur- und 
artenschutzrechtliche noch immissionsschutzrechtliche Hindernisse entgegen. 
Die Inanspruchnahme des NSG bedingt bei dieser Alternative ebenso wie bei der 
vorgenannten besonders hohe Ansprüche an die Eingriffskompensation. 
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3. Westalternative C 

 
 

Die Westalternative C ist in erster Linie wegen ihrer hohen Waldinanspruchnahme und 
des weitreichenden stark zerschneidenden Eingriffs in landesweit bedeutsame 
Biotopverbundflächen als kritischer zu bewerten als die vorgenannten. Auch in Bezug 
auf das `Schutzgut Landschaft´ stellt die Westalternative C einen besonders 
gravierenden Eingriff dar. Die Westalternative C beeinträchtigt zwar nicht die weiter 
östlich gelegenen Siedlungsflächen, rückt aber andererseits nah an die westlichen Teile 
Brühl-Badorfs heran und ist, da sie zudem in hohem Maße überörtlich bedeutsame 
Erholungswaldflächen in Anspruch nimmt unter dem `Schutzgut Mensch´ nicht 
günstiger zu bewerten als die v.g. West-Ostalternative B und Westalternative D. Die 
Alternative würde aufgrund der hohen Waldinanspruchnahme einen gegenüber den 
vorgenannten Alternativen entsprechend höheren Flächenbedarf für 
Ersatzaufforstungen nach sich ziehen. 

 
 

4. Westalternative A 
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und Westalternative B (unverträglichste Alternativen) 

 
 

Die Westalternativen A und B sind die am wenig verträglichsten Alternativen. Beide 
Alternativen verursachen eine relativ hohe Waldinanspruchnahme und rücken stark an 
die westlichen Teile Brühl-Badorfs heran. Im Unterschied zu der etwas günstiger 
bewerteten Alternative West C beanspruchen diese beiden Alternativen darüber hinaus 
in relativ starkem Maße ökologisch sensible Flächen. 

 
Als besonders negativ fällt bei der Westalternative A ins Gewicht, dass hier sowohl das 
gesamte NSG Ententeich als auch der gesamte Bereich des gesetzlich geschützten 
Biotops Forsthausweiher überplant werden. Daher wird diese Alternative gegenüber 
der Westalternative B als etwas kritischer eingestuft. Aufgrund der hohen 
Waldinanspruchnahme und der starken Betroffenheit von ökologisch wertvollen 
Flächen ist bei diesen beiden Alternative auch von einem relativ hohen 
Kompensationsflächenbedarf auszugehen. 

 
 
 

An die Maßnahmen zum Ausgleich für die Erweiterung des Freizeitparks sind 
aufgrund der zu erwartenden erheblichen Eingriffe hohe Ansprüche zu stellen. Bei 
allen als realisierbar verbliebenen Alternativen werden großflächige 
Ersatzaufforstungen, die sich minimal in der Größenordnung zwischen 10 bis 30 ha 
bewegen, erforderlich sein. Darüber hinaus sind Maßnahmen zum funktionalen 
Ausgleich und die im Umweltbericht detailliert benannten artenschutzrechtlichen 
Vermeidungsmaßnahmen notwendig. Als Grundlage für die Kompensation der zu 
erwartenden Eingriffe steht ein abgestimmtes Kompensationskonzept im Bereich 
Gymnicher Mühle zur Verfügung. Klärungsbedürftig ist im weiteren Planungsprozess 
allerdings noch, ob und in welchem Maße über die dort möglichen Maßnahmen und 
Aufforstungen hinaus die Notwendigkeit besteht, zusätzliche Flächen für die 
Kompensation zu sichten. 

 
Im Rahmen der weiteren Umsetzung sollte durch Maßnahmen der Überwachung 
sichergestellt werden, dass Fehlentwicklungen vermieden werden. Neben der 
Überprüfung der prognostizierten Umweltauswirkungen ist hier insbesondere der 
Erfolg der Maßnahmen zur Kompensation und zur Vermeidung zu beobachten. 
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- Lärmaktionsplan der Stadt Brühl (Entwurf), Planungsbüro Richter-Richard 
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- Untersuchung der Raumverträglichkeit einschließlich der Auswirkungen auf die 
Umwelt (RVS) – Änderung des Gebietsentwicklungsplans für den 
Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Köln – Phantasialand – 
Auftraggeber: PHANTASIALAND GmbH & Co KG, Bearbeiter: 
Planungsgesellschaft SMEETS + DAMASCHEK, Erftstadt und Büro Dr.Fricke, 
Aachen, August 2005 
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LANUV, 1993) 

- „Detailkonzept eines langfristigen Schutzprogramms für streng 
geschütztFledermäuse im Umfeld des Tagebau Hambach“ (Institut für 
Tierökologie und Naturbildung, 2005) 

- Umweltbericht der Regionalplanungsbehörde, Stand: Juli 2006 und Stand: August 
2007 

- Fachgutachten Naherholung zur Erweiterung des ASB für zweckgebundene 
Nutzungen Phantasialand Brühl (L.A.U.B., 2007) 

- Alternativenprüfung Westerweiterung Phantasialand (Kölner Büro für Faunistik, 
 2007) 
- Natur- und artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur 8. Änderung des Regionalplans 

 Köln, Teilabschnitt Region Köln, aktualisierte Fassung und überarbeitete 
Fassung 2007 (Kölner Büro für Faunistik, 2007) 

- Hydrogeologisches Fachgutachten zur Auswirkung der beiden westlichen 
 Erweiterungsvarianten (Kühn Geoconsulting, 2007) 
- Gutachterliche Stellungnahme zu den möglichen Emissions- und 

Immissionskontingenten für zwei Varianten von Erweiterungsflächen im Rahmen 
des Regionalplanverfahrens zur Westerweiterung des Freizeitparks 
„Phantasialand“ in Brühl (ACCON, 2007) 

- Praktikumsbericht Libellenkartierung am Stiefelweiher (V.L. Hecht, 2009) 
- Stellungnahmen der Beteiligten und der Öffentlichkeit im Rahmen der bislang 
 durchgeführten Beteiligungsrunden 
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Liste der Verfahrensbeteiligten Stand: Juni 2011 

001 

Eisenbahn-Bundesamt 
Werkstattstraße 102 
 
50733 Köln 

002 

Wehrbereichsverwaltung West, Dezernat III 
Wilhelm-Raabe-Straße 46 
 
40470 Düsseldorf 

004 

Landschaftsverband Rheinland -Liegenschaftsmanagement- 
Kennedy-Ufer 2 
 
50679 Köln 

004 

Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpflege im Rheinland 
Ehrenfriedstr. 19 
 
50259 Pulheim 

004 

Landschaftsverband Rheinland Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
Endenicher Str. 133 
 
53115 Bonn 

005 

Direktor der Landwirtschaftskammer NRW a.L. - Bezirksstelle f. Agrarstruktur 
Rütger-von-Scheven-Sr. 44 
 
52349 Düren 

006 

Landwirtschaftskammer NRW - Bezirksstelle f. Agrarstruktur 
Rütger-von-Scheven-Str. 44 
 
52349 Düren 

007 

Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft 
Krewelstraße 7 
 
53783 Eitorf 

008 

Bezirksregierung Arnsberg Abteilung Bergbau und Energie in NRW 
Goebenstr. 25 
 
44135 Dortmund 

009 

Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb - 
De-Greiff-Straße 195 
 
47803 Krefeld 
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012 

Landesbüro der Naturschutzverbände NRW 
Ripshorster Straße 306 
 
46117 Oberhausen 

013 

Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit 
Josef-Gockeln-Straße 7 
 
40474 Düsseldorf 

014 

Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW e.V. 
Uerdingerstr. 58-62 
 
40474 Düsseldorf 

015 

Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk NRW 
Friedrich-Ebert-Str. 34-38 
 
40210 Düsseldorf 

016 

LandesSportBund NRW e.V. 
Friedrich-Alfred-Str. 25 
 
47055 Duisburg 

017 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Wildenbruchplatz 1 
 
45888 Gelsenkirchen 

019 

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 
Mercedesstraße 12 
 
40470 Düsseldorf 

020 

Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros / Gleichstellungsstellen NRW 
Kasernenstraße 6 
 
40213 Düsseldorf 

022 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 
Leibnizstr. 10 
 
45659 Recklinghausen 

127 

Kreis Düren 
Jülicher Ring 32 
 
53861 Euskirchen 

137 

Gemeinde Weilerswist 
Bonner Str. 29 
 
53919 Weilerswist 
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152 

Rhein-Sieg-Kreis 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
 
53721 Siegburg 

155 

Stadt Bornheim 
Rathausstraße 2 
 
53332 Bornheim 

172 

Stadt Köln 
Willy-Brandt-Platz 2 
 
50679 Köln 

174 

Rhein-Erft-Kreis 
Willy-Brandt-Platz 1 
 
50126 Bergheim 

177 

Stadt Brühl 
Uhlstraße 3 
 
50321 Brühl 

179 

Stadt Erftstadt 
Holzdamm 10 
 
50374 Erftstadt 

181 

Stadt Hürth 
Friedrich-Ebert-Straße 40 
 
50354 Hürth 

182 

Stadt Kerpen 
Jahnplatz 1 
 
50171 Kerpen 

184 

Stadt Wesseling 
Alfons-Müller-Platz 
 
50389 Wesseling 

256 

Erftverband 
Am Erftverband 6 
 
50126 Bergheim 

283 

Industrie- u. Handelskammer Köln 
Unter Sachsenhausen 10-26 
 
50667 Köln 
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285 

Handwerkskammer Köln 
Heumarkt 12 
 
50667 Köln 

403 

Zweckverband Naturpark Rheinland 
Willy-Brandt-Platz 1 
 
50126 Bergheim 

420 

Rheinischer Landwirtschaftsverband e.V. 
Rochusstr. 18 
 
53123 Bonn 

421 

RWE Power – Abteilung Tagebauplanung u. Umweltschutz 
Stüttgenweg 2 
 
50935 Köln 

426 

Architektenkammer NW 
Zollhof 1 
 
40221 Düsseldorf 

428 

Waldbauernverband NRW e.V. 
Kappeler Str. 227 
 
40599 Düsseldorf 

442 

Zweckverband Nahverkehr Rheinland GmbH 
Glockengasse 37-39 
 
50667 Köln 

490 

Landesentwicklungsgesellschaft NW 
Roßstraße 120 
 
40476 Düsseldorf 

491 

Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
Innere Kanalstraße 98 
 
50672 Köln 

628 

WINGAS GmbH 
Friedrich-Ebert-Straße 160 
 
34119 Kassel 

633 

Biologische Station Bonn e.V. 
Auf dem Dransdorfer Berg 76 
 
45329 Essen 
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714 

Regionalverkehr Köln GmbH 
Theodor-Heuss-Ring 38 – 40 
 
50668 Köln 

732 

Wasserverband Dickopsbach 
Rathausstraße 2 
 
53332 Bornheim 

805 

Nord-West-Ölleitung GmbH 
Kolkerhofweg 130 
 
45478 Mülheim/Ruhr 

902 

Landschaftsschutzverein Vorgebirge e.V. 
Zentwinkelsweg 7 
 
53332 Bornheim 

 




